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645 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977,
mit dem das Einkommensteuergesetz 1972,
das Körperschaftsteuergesetz 1966, das Ge-
werbesteuergesetz 1953, das Bewertungs-
gesetz 1955, das Vermögensteuergesetz 1954,
das Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkohol-
abgabegesetz 1973 und das Strukturverbes-
serungsgesetz geändert werden (2. Abgaben-

änderungsgesetz 1977)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

Einkommensteuergesetz 1972

Artikel I

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBl.
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 335/
1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 664/1976
und 320/1977 wird wie folgt geändert:

1. Die Abs. 2 und 3 des § 8 haben zu lauten:

„(2) Eine vorzeitige Abschreibung darf nicht
vorgenommen werden

1. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, aus-
genommen

a) Gebäude, soweit sie für Wohnzwecke
betriebszugehöriger Arbeitnehmer be-
stimmt sind,

b) Küchen-, Zentralheizungs-, Klima-,
Fahrstuhl-, Badezimmer- und Klosett-
anlagen, die in unmittelbar dem Betrieb
des Gaststätten- und Beherbergungsge-
werbes dienende Gebäude nachträglich
neu eingebaut werden,

c) Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 4,
soweit sie nicht zur Vermietung bestimmt
sind,

2. bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft-
wagen und Krafträdern, ausgenommen
Fahrschulkraftfahrzeuge und Kraftfahr-
zeuge, die auschließlich dem Zweck der ge-
werblichen Personenbeförderung oder der
gewerblichen Vermietung dienen sowie bei
Luftfahrzeugen, die der Personenbeförde-
rung dienen, ausgenommen Luftfahrzeuge
der Luftverkehrsunternehmen (§• 101 Luft-
fahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957) und der
Zivilluftfahrerschulen,

3. bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbe-
triebes oder des Anteiles eines Gesell-
schafters, der als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) des Betriebes anzusehen ist.

(3) Die vorzeitige Abschreibung ist mit
50 v. H., bei Kraftfahrzeugen mit 25 v. H. der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten begrenzt.
Sie kann nur insoweit in Anspruch genommen
werden, als sie den Betrag der gemäß § 9 Abs. 2
und 3 aufzulösenden Investitionsrücklage(n)
(steuerfreien Beträge) übersteigt."

2. Die Abs. 1 und 2 des § 10 haben zu lauten:

„(1) Wird der Gewinn gemäß § 4. Abs. 1 oder
Abs. 3 oder gemäß § 5 ermittelt, so kann ein In-
vestitionsfreibetrag in Höhe von 20 v. H. der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der im
Wirtschaftsjahr für eine im Inland gelegene Be-
triebsstätte im Sinne des § 8 Abs. 1 angeschaff-
ten oder hergestellten abnutzbaren Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens neben der nach § 7
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Abs. 4 zulässigen Absetzung für Abnutzung ge-
winnmindernd geltend gemacht werden. Für
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren
Herstellung sich über einen Zeitraum von mehr
als zwölf Monaten erstreckt, kann der Investi-
tionsfreibetrag mit 20 v. H. der auf die einzelnen
Jahre der Herstellung entfallenden Teilbeträge
der Herstellungskosten gewinnmindernd abge-
setzt werden. Für Kraftfahrzeuge vermindert
sich der Investitionsfreibetrag auf 10 v. H. der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Steuer-
pflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 1
oder gemäß § 5 ermitteln, haben die Investitions-
freibeträge eines Wirtschaftsjahres in der Bilanz
in einer Summe gesondert auszuweisen. Mit Ab-
lauf der im Abs. 3 genannten Frist sind die In-
vestitionsfreibeträge auf Kapitalkonto oder auf
eine als versteuert geltende freie Rücklage zu
übertragen.

(2) Ein Investitionsfreibetrag darf nicht in
Anspruch genommen werden

1. für Gebäude und sonstige unbewegliche
Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Vermietung
bestimmt sind, sowie für Gebäude, soweit
sie nicht unmittelbar dem Betriebszweck
dienen oder soweit sie nicht für Wohn-
zwecke betriebszugehöriger Arbeitnehmer
bestimmt sind,

2. für Personenkraftwagen, Kombinationskraft-
wagen und Krafträder, ausgenommen Fahr-
schulkraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge, die
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen
Personenbeförderung oder der gewerblichen
Vermietung dienen, sowie bei Luftfahr-
zeugen, die der Personenbeförderung
dienen, ausgenommen Luftfahrzeuge der
Luftverkehrsunternehmen (§ 101 Luftfahrt-
gesetz, BGBl. Nr. 253/1957) und der Zivil-
luftfahrerschulen,

3. für geringwertige Wirtschaftsgüter, die ge-
mäß § 13 abgesetzt werden,

4. für Wirtschaftsgüter, soweit für deren An-
schaffung oder Herstellung eine Investitions-
rücklage (steuerfreier Betrag) gemäß § 9 be-
stimmungsgemäß verwendet wird, sowie für
Wirtschaftsgüter, für die eine vorzeitige Ab-
schreibung (§ 8) in Anspruch genommen
wird,

5. bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbetrie-
bes oder des Anteiles eines Gesellschafters,
der als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Betriebes anzusehen ist."

3. Der letzte Satz des § 11 Abs. 7 hat zu lau-
sen:
„Außerdem äst von einer solchen Erhöhung ganz
oder teilweise Abstand zu nehmen, wenn die
Mehrentnahmen ganz oder teilweise zur Deckung
außergewöhnlicher Belastungen im Sinne des
§ 34 oder zur Bestreitung des notwendigen
Lebensunterhaltes des Steuerpflichtigen, seines

Ehegatten und der Kinder im Sinne des § 119
erfolgt sind."

4. § 14 und seine Überschrift haben zu lauten:
„Vorsorge für Abfertigungen und Pensionen
§ 14. (1) Eine Rücklage für künftige Abferti-

gungen kann im Ausmaß bis zu 50 v. H. des
Betrages, der den Arbeitnehmern bei Auflösung
des Dienstverhältnisses am Bilanzstichtag als Ab-
fertigung auf Grund gesetzlicher Anordnung oder
auf Grund eines Kollektivvertrages bezahlt wer-
den müßte, zu Lasten des Gewinnes gebildet wer-
den. Rechnet ein Arbeitgeber Beschäftigungszeiten
(Vordienstzeiten) an, so sind die angerechneten
Beschäftigungszeiten bei Ermittlung der Abferti-
gungsansprüche im Sinne des ersten Satzes zu
berücksichtigen. Die Rücklage ist in der Bilanz
gesondert auszuweisen.

(2) Wird eine Rücklage für künftige Abferti-
gungen erstmals gebildet, so hat der Steuer-
pflichtige zu erklären, in welchem prozentualen
Ausmaß er die Bildung der Rücklage beabsichtigt.
Das gewählte Ausmaß ist gleichmäßig auf fünf
aufeinanderfolgende Wirtschaftsjahre verteilt zu
erreichen. Eine Änderung des gewählten Aus-
maßes der Rücklage ist unzulässig.

(3) Soweit im Falle des Unternehmerwechsels
Abfertigungsverpflichtungen auf den Rechtsnach-
folger übergehen, ist die Rücklage beim Rechts-
vorgänger nicht gewinnerhöhend aufzulösen, son-
dern vom Rechtsnachfolger weiterzuführen.

(4) Spätestens am Schluß jedes Wirtschafts-
jahres müssen österreichische festverzinsliche
Wertpapiere oder Forderungen aus Schuldschein-
darlehen an die Republik Österreich im Nenn-
betrag von mindestens 50 v. H. des am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahres in der Bilanz
ausgewiesenen Rücklagenbetrages für künftige
Abfertigungen im Betriebsvermögen vorhanden
sein. In jedem Wirtschaftsjahr, in welchem der
Nennbetrag der im Betriebsvermögen vorhande-
nen Wertpapiere der im ersten Satz genannten
Art auch nur vorübergehend weniger als 50 v. H.
der maßgebenden Rücklage beträgt, ist der Gewinn
um 30 v. H. des durch Wertpapiere nicht gedeck-
ten Rücklagenteiles zu erhöhen. Die Fortführung
der Rücklagenbildung selbst wird durch diesen
Zuschlag nicht berührt. Der Zuschlag entfällt,
soweit die Wertpapiere getilgt und innerhalb von
zwei Monaten nach Einlösung ersetzt werden.
Wertpapiere, für welche die Begünstigungen des
§ 107 in Anspruch genommen werden, können
nicht zur Deckung der Rücklage verwendet wer-
den.

(5) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß
§ 4 Abs. 3 ermitteln, können in der Steuer-
erklärung beantragen, daß ein Betrag, der für
künftige Abfertigungen zu verwenden ist, steuer-
frei bleibt. Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4
sind auf die nach diesem Absatz steuerfrei ge-
lassenen Beträge sinngemäß anzuwenden. Die Be-
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günstigung darf nur in Anspruch genommen
werden, wenn die steuerfrei gelassenen Beträge in
einer mit der Erklärung über den Gewinn des
betreffenden Wirtschaftsjahres dem Finanzamt
vorgelegten, laufend geführten Aufzeichnung
ausgewiesen sind. Aus dieser Aufzeichnung müs-
sen auch die Höhe der steuerfrei gelassenen Be-
träge, ihre Berechnung und ihre Verwendung
sowie die genaue Bezeichnung der Wertpapiere
unter Angabe des jeweiligen Anschaffungstages
klar ersichtlich sein. Wurde diese Aufzeichnung
nicht mit der Steuererklärung dem Finanzamt
vorgelegt, geht aber aus der Erklärung oder den
ihr angeschlossenen Beilagen hervor, daß bei der
Gewinnermittlung ein steuerfreier Betrag für
künftige Abfertigungen abgesetzt worden ist, so
hat das Finanzamt dem Steuerpflichtigen eine
Nachfrist von zwei Wochen zur Vorlage der
Aufzeichnung zu setzen.

(6) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß
§ 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, können für schrift-
liche, rechtsverbindliche und unwiderrufliche
Pensionszusagen an Arbeitnehmer Pensionsrück-
stellungen bilden. Die Bildung einer Pensions-
rückstellung ist nur insoweit zulässig, als die zu-
gesagte Pension den laufenden Aktivbezug nicht
übersteigt. Die Pensionsrückstellung ist erstmals
im Wirtschaftsjahr der Pensionszusage zu bilden.
Der Rückstellung ist im jeweiligen Wirtschafts-
jahr soviel zuzuführen, als bei Verteilung des
Gesamtaufwandes auf die Zeit zwischen Pensions-
zusage und dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Beendigung der aktiven Dienstleistung nach den
anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik auf das einzelne Wirtschaftsjahr entfällt. Eine
Erhöhung der Pensionsleistung ist wie eine neue
Pensionszusage zu behandeln. Soweit durch
ordnungsmäßige Zuweisungen an die Pensions-
rückstellung das zulässige Ausmaß der Rückstel-
lung (Abs. 7) nicht erreicht wird, ist in dem
Wirtschaftsjahr, in dem der Pensionsfall eintritt,
eine erhöhte Zuweisung vorzunehmen.

(7) Bei Bildung der Pensionsrückstellung ist
von einer um 20 v. H. verminderten Pensions-
zusage (Abs. 6) auszugehen und ein Rechnungs-
zinsfuß von 8 v. H. zugrunde zu legen. Die
Pensionsrückstellung darf für den einzelnen Ar-
beitnehmer das Fünffache des Jahreserforder-
nisses für die gemäß Abs. 6 zu berücksichtigende
Pension nicht übersteigen, gleichgültig, ob die
Pension bereits laufend ausgezahlt wird oder
nicht. Für die Ermittlung des Jahreserforder-
nisses sind der Arbeitslohn und die Geldwert-
verhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend. Bei
zugesagten, aber noch nicht laufend ausgezahlten
Pensionen ist jeweils davon auszugehen, daß der
einzelne Arbeitnehmer am Bilanzstichtag die für
die Gewährung der Pension maßgebende Alters-
grenze bereits erreicht hat. Sind in einer Pensions-
zusage mehrere Altersgrenzen vorgesehen, so ist
die jeweils höchste Altersgrenze, höchstens jedoch

das Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters maß-
gebend. Ist in der Pensionszusage vorgesehen,
daß (künftige) Pensionen aus der gesetzlichen
Pensionsversicherung die zugesagten Pensionen
kürzen, ist insoweit auch das Jahreserfordernis zu
kürzen.

(8) Die einschränkenden Bestimmungen des
Abs. 7 gelten nicht bei der Bildung von Pensions-
rückstellungen, soweit dem Arbeitgeber die Auf-
gaben der gesetzlichen Pensionsversicherung
übertragen sind."

5. Im ersten Satz des § 16 Abs. 3 tritt an die
Stelle des Klammerausdruckes „(§ 33 Abs. 6 und
§ 57 Abs. 5)" der Klammerausdruck „(§ 33 Abs. 6
und § 57 Abs. 4)".

6. Die Z. 1 des § 18 Abs. 2 hat zu lauten:

„1. Unter Abs. 1 Z. 2, 3 und 5 fallen auch
Beträge für den vom Steuerpflichtigen nicht
dauernd getrennt lebenden Ehegatten und für
Kinder im Sinne des § 119."

7. An die Stelle der drei letzten Sätze des
§ 18 Abs. 2 Z. 3 treten folgende Sätze:

„Als Eigentumswohnung im Sinne des Abs. 1 Z. 3
kann nur eine Wohnung gemäß den Bestimmun-
gen des Wohnungseigentumsgesetzes 1975, BGBl.
Nr. 417, verstanden werden, die mindestens zu
zwei Dritteln Wohnzwecken dient. Die Gesamt-
nutzfläche von gemäß Abs. 1 Z. 3 begünstigtem
Wohnraum darf 150 m2 nicht übersteigen. Dieses
Ausmaß erhöht sich um je 10 m2 für jedes Kind
im Sinne des § 119. Durch Änderungen im Fami-
lienstand nach Beginn der Errichtung geht die
Eigenschaft eines Eigenheimes (einer Eigentums-
wohnung) nicht verloren."

8. Die Z. 4 des § 18 Abs. 2 hat zu lauten:

„4. Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinne
des Abs. 1 Z. 2 dürfen insgesamt den Jahresbetrag
von 10000 S nicht übersteigen. Dieser Betrag
erhöht sich für den Ehegatten, wenn dem Steuer-
pflichtigen der Alleinverdienerabsetzbetrag zu-
steht, um 10000 S und für jedes Kind im Sinne
des § 119 um je 5000 S. Hat der Steuerpflichtige
den Erhöhungsbetrag für ein Kind in Anspruch
genommen, so steht dem Ehegatten für dieses
Kind kein Erhöhungsbetrag zu. Übersteigen die
Sonderausgaben für Lebensversicherungen im
Sinne des Abs. 1 Z. 2 insgesamt den Betrag von
10000 S und hat der Steuerpflichtige das 50. Le-
bensjahr vollendet, dann erhöht sich der im er-
sten Satz genannte Höchstbetrag um 10000 S.
Ein Kind, für das der Erhöhungsbetrag in An-
spruch genommen worden ist, kann selbst keine
Sonderausgaben im Sinne des Abs. 1 Z. 2 geltend
machen; hat das Kind selbst Sonderausgaben im
Sinne des Abs. 1 Z. 2 geltend gemacht, so kann
der Erhöhungsbetrag für dieses Kind nicht in
Anspruch genomen werden."
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9. Die Z. 5 des § 18 Abs. 2 hat zu lauten:

„5. Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinne
des Abs. 1 Z. 3 dürfen insgesamt den Jahres-
betrag von 10000 S nicht übersteigen. Dieser
Betrag erhöht sich für den Ehegatten, wenn dem
Steuerpflichtigen der Alleinverdienerabsetzbetrag
zusteht, um 10000 S und für jedes Kind im
Sinne des § 119 um je 5 000 S. Hat der Steuer-
pflichtige den Erhöhungsbetrag für ein Kind in
Anspruch genommen, so steht dem Ehegatten
für dieses Kind kein Erhöhungsbetrag zu. Der
letzte Satz der Z. 4 gilt sinngemäß."

10. Die Z. 8 des § 18 Abs. 2 hat zu lauten:

„8. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind
der Alleinverdienerabsetzbetrag und der Ver-
merk über Kinder im Sinne des § 119, die im
Zeitpunkt der Zahlung der als Sonderausgaben
in Betracht kommenden Beträge zu berücksich-
tigen sind, für die Erhöhung des Jahresbetrages
maßgebend."

11. Nach dem § 20 ist folgender § 20 a mit
Überschrift einzufügen!

„Sonderbestimmungen für bestimmte Kraftfahr-
zeuge

§ 20 a. (1) Die Anschaffung (Herstellung) von
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen
und Krafträdern, die dem Anlagevermögen zu-
geführt werden, gilt nur insoweit als betrieb-
lich veranlaßt, als die Anschaffungskosten (Her-
stellungskosten) bei Personenkraftwagen und
Kombinationskraftwagen den Betrag von
105000 S, bei Krafträdern den Betrag von
28000 S nicht übersteigen. Die vorstehende Be-
stimmung gilt sinngemäß, wenn nach den steuer-
lichen Vorschriften andere Werte als die tatsäch-
lichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen sind.

(2) Die Absetzung für Abnutzung (§ 7 Abs. 1)
bei Personenkraftwagen, Kombinationskraftwa-
gen und Krafträdern ist von den sich aus Abs. 1
ergebenden Beträgen zu berechnen. Die An-
schaffungskosten (Herstellungskosten) dürfen nur
gleichmäßig auf die Gesamtdauer der Verwendung
oder Nutzung verteilt werden (lineare Ab-
setzung für Abnutzung). Der Ansatz des nied-
rigeren Teilwertes ist nicht zulässig. Der Bemes-
sung der Absetzung für Abnutzung ist bei Per-
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und
Krafträdern, die vor der Zuführung zum An-
lagevermögen noch nicht in Nutzung standen
(Neufahrzeuge), eine betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von sieben Jahren zugrunde zu legen.
Die Absetzung für Abnutzung ist bei Personen-
kraftwagen, Kombinationskraftwagen und Kraft-
rädern, die bereits vor der Zuführung zum An-
lagevermögen in Nutzung standen (Gebraucht-

fahrzeuge), für Personenkraftwagen und Kombi-
nationskraftwagen mit 15000 S, für Krafträder
mit 4000 S jährlich begrenzt.

(3) Werden die in Abs. 1 genannten Kraft-
fahrzeuge auch für betriebsfremde Zwecke ge-
nutzt, so ist von der nach den Abs. 1 und 2
zu berücksichtigenden Absetzung für Abnut-
zung ein entsprechender Anteil auszuscheiden.

(4) Die übrigen mit den in Abs. 1 genannten
Kraftfahrzeugen in Zusammenhang stehenden Be-
triebsausgaben sind bei Personenkraftwagen und
Kombinationskraftwagen mit 1,30 S, bei Kraft-
rädern mit 0,40 S für jeden betrieblich gefahre-
nen Kilometer abzusetzen. Voraussetzung ist die
fortlaufende Führung eines Fahrtenbuches, aus
dem Datum, Anzahl der gefahrenen Kilometer,
Kilometerstand, Ausgangs- und Zielpunkt sowie
Zweck jeder einzelnen betrieblichen Fahrt klar
erkennbar sind.

(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4
entsprechendes Fahrtenbuch nicht geführt, so sind
die gesamten mit den in Abs. 1 genannten Kraft-
fahrzeugen in Zusammenhang stehenden Betriebs-
ausgaben nur insoweit abzugsfähig, als sie je
Kraftfahrzeug bei Personenkraftwagen und Kom-
binationskraftwagen den Betrag von 25000 S, bei
Krafträdern den Betrag von 7 500 S jährlich nicht
übersteigen; die genannten Beträge vermindern
sich um 2 083 S für jeden Kalendermonat, in
dem der Personenkraftwagen oder Kombinations-
kraftwagen und um 625 S für jeden. Kalender-
monat, in dem das Kraftrad nicht zum Anlage-
vermögen des Steuerpflichtigen gehört hat. Die
Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind bei Er-
mittlung dieser Betriebsausgaben sinngemäß an-
zuwenden.

(6) Entschädigungen, die mit den in Abs. 1
genannten Kraftfahrzeugen in Zusammenhang
stehen, sind steuerlich nicht zu berücksichtigen.
Dies gilt auch für Gewinne oder Verluste, die
ach beim Ausscheiden der in Abs. 1 genannten
Kraftfahrzeuge aus dem. Betriebsvermögen er-
geben. Eine Übertragung stiller Rücklagen (§ 12
Abs. 1) auf die in Abs. 1 genannten Kraftfahr-
zeuge ist nicht zulässig.

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind
auf Fahrschulkraftfahrzeuge und auf Kraftfahr-
zeuge, die ausschließlich dem Zweck der gewerb-
lichen Personenbeförderung oder der gewerb-
lichen Vermietung dienen, nicht anzuwenden.

(8) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für
ausschließlich betrieblich veranlaßte Fahrten mit
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen
oder Krafträdern, die nicht zu seinem Betriebs-
vermögen gehören, sind bei Personenkraftwagen
und Kombinationskraftwagen mit 1,80 S, bei
Krafträdern mit 0,55 S für jeden betrieblich ge-
fahrenen Kilometer abzusetzen. Abs. 4 letzter
Satz gilt sinngemäß.
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(9) Die Bestimmung des Abs. 8 gilt nicht für
ausschließlich betrieblich veranlaßte Taxifahrten.

(10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 sind
auf Aufwendungen für Fahrten, die im Rahmen
der Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 4 bis 7
anfallen, unbeschadet der Vorschrift des § 16
Abs. 1 Z. 6 sinngemäß anzuwenden."

12. Die lit. a das § 26 Z. 8 hat zu lauten:

„a) Der Ersatz der tatsächlichen Reisekosten
für den Arbeitnehmer und seinen Ehe-
gatten sowie seine Kinder im Sinne des
§ 119 unter Zugrundelegung der Kosten
eines Massenbeförderungsmittels (Bahn,
Autobus) für die Strecke vom bisherigen
Wohnort zum neuen Wohnort,"

13. Die lit. c des § 26 Z. 8 hat zu lauten:

„c) der Ersatz sonstiger mit der Übersiedlung
verbundener Aufwendungen (Umzugsver-
gütung). Die Umzugsvergütung darf höch-
stens betragen

bei einem ledigen Arbeitnehmer 1/60 des
Bruttojahresarbeitslohnes,

bei einem verheirateten kinderlosen
Arbeitnehmer 1/24 des Bruttojahresarbeits-
lohnes,

bei verheirateten Arbeitnehmern mit ein
oder zwei Kindern (lit. a) 1/15 des Brutto-
jahresarbeitslohnes,

bei verheirateten Arbeitnehmern mit
mehr als zwei Kindern (lit. a) 1/12 des
Bruttojahresarbeitslohnes.

Verwitwete, geschiedene und ledige
Arbeitnehmer mit Kindern (lit. a) werden
verheirateten Arbeitnehmern gleichge-
stellt,"

14. Der letzte Satz des § 33 Abs. 1 hat zu
entfallen.

15. Die Abs. 2 bis 4 des § 33 haben zu lauten:

„(2) Wenn das zu versteuernde Einkommen
nicht durch 100 S teilbar ist, so sind Restbeträge
bis einschließlich 50 S zu vernachlässigen und
Restbeträge von mehr als 50 S als volle 100 S
zu rechnen.

(3) Dem Steuerpflichtigen steht ein allgemeiner
Steuerabsetzbetrag in Höhe von 4 400 S jährlich
zu.

(4) Ein Alleinverdienerabsetzbetrag in Höhe
von 2 400 S jährlich steht jedem Steuerpflichti-
gen, der zu Beginn des Veranlagungszeitraumes
oder mindestens vier Monate im Veranlagungs-
zeitraum verheiratet war, zu, wenn der von ihm
nicht dauernd getrennt lebende unbeschränkt
steuerpflichtige Ehegatte entweder keine Ein-
künfte im Sinne des § 2 Abs. 3 oder solche Ein-

künfte von insgesamt nicht mehr als 10000 S
jährlich erzielt; hiebei bleiben steuerfreie Ein-
künfte im Sinne dieses Bundesgesetzes außer
Ansatz."

16. Die Abs. 7 und S des % 33 haben zu lauten:

„(7) Die Absetzbeträge im Sinne der Abs. 3
bis 6 sind in ihrer Reihenfolge von der sich nach
den Abs. 1 und 2 ergebenden Steuer abzuziehen.
Sie sind insgesamt nur bis zur Höhe dieser Steuer
zu berücksichtigen.

(8) Die Einkommensteuer wird nicht erhoben,
wenn sie den Betrag von 300 S nicht übersteigt.
Übersteigt die Einkommensteuer den Betrag von
300 S, dann wird sie

bis zu einem Betrag von 350 S mit 150 S,
bis zu einem Betrag von 400 S mit 200 S und
bis zu einem Betrag von 450 S mit 300 S

erhoben."

17. Der Abs. 4 des § 34 hat zu lauten:

„(4) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
wird durch außergewöhnliche Belastungen nur
insoweit wesentlich beeinträchtigt, als die Auf-
wendungen die zumutbare Mehrbelastung über-
steigen. Die zumutbare Mehrbelastung beträgt
in Prozenten des nach Abs. 5 errechneten Ein-
kommens

18. Der zweite Satz des § 34 Abs. 7 hat zu
lauten:

„Ausgenommen sind Beträge Im Sinne des § 26
Z. 4, Aufwendungen eines Steuerpflichtigen, der
als Kind im Sinne des § 119 gut, sowie Auf-
wendungen für den Lebensunterhalt wie ins-
besondere für Unterkunft und Verpflegung."

19. Der Abs. 8 des § 34 hat zu lauten:

„(8) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für
Personen, für die dem Steuerpflichtigen gemäß
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§ 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes
1967 erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, sind
ohne Anwendung der Bestimmungen des Abs. 4
als außergewöhnliche Belastung zu berücksichti-
gen."

20. Der Abs. 4 des § 49 hat zu lauten:

„(4) Die Gemeinde hat entsprechend dem
Vordruck der Lohnsteuerkarte den Alleinver-
dienerabsetzbetrag nach Maßgabe der Vorschrif-
ten des § 57 auf der Ersten Lohnsteuerkarte zu
bescheinigen und die Anzahl der Kinder im Sinne
des § 119 zu vermerken."

21. § 50 hat zu lauten:

„§ 50. Die Lohnsteuerkarten sind von der
Gemeinde fortlaufend mit Nummern zu ver-
sehen. In den Haushaltslisten sind die laufende
Nummer sowie der Vermerk „StK" (Steuerkarte),
der Alleinverdienerabsetzbetrag und die Anzahl
der Kinder im Sinne des § 119 sowie das Jahr
(die Jahre), für das (die) die Lohnsteuerkarte
gilt, einzutragen."

22. Die Z. 3 des § 53 Abs. 2 hat zu lauten:

„3. Alleinverdienerabsetzbetrag (§ 57 Abs. 2)
und die Kinder im Sinne des § 119,"

23. Der letzte Satz des § 53 Abs. 3 hat zu
entfallen.

24. Die Abs. 3 bis 6 des § 57 haben zu lauten:

„(3) Dem Arbeitnehmer steht ein Arbeit-
nehmerabsetzbetrag in Höhe von 2000 S jährlich
zu.

(4) Arbeitnehmern, die Bezüge oder Vorteile
im Sinne des § 25 Abs. 1 Z. 1 oder 2 für frühere
Dienstverhältnisse, Pensionen und gleichartige
Bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 Z. 3 oder Ruhe-
(Versorgungs)bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1
Z. 4 beziehen, steht ein Pensionistenabsetzbetrag
in Höhe von 2000 S jährlich zu. Für Einkünfte,
die den Anspruch auf den Pensionistenabsetz-
betrag begründen, steht der Werbungskosten-
pauschbetrag nach § 62 Abs. 1 nicht zu.

(5) Die Absetzbeträge im Sinne der Abs. 1
bis 4 sind in ihrer Reihenfolge von der sich
nach § 66 ergebenden Steuer abzuziehen. Sie sind
insgesamt nur bis zur Höhe dieser Steuer zu
berücksichtigen.

(6) Für die Bescheinigung des Alleinverdiener-
absetzbetrages sind bei Ausschreibung der Lohn-
steuerkarte (§ 49) grundsätzlich die Verhältnisse
am Stichtag der Personenstandsaufnahme vor
Beginn des Kalenderjahres, ab dem die Lohn-
steuerkarte zu gelten hat, maßgebend."

25. Die Abs. 7 und 8 des § 57 haben zu ent-
fallen.

26. Die Überschrift und die Abs. 1 bis 3 des
§ 58 haben zu lauten:

„Änderung des Alleinverdienerabsetzbetrages
und des Vermerkes von Kindern im Sinne des

§119

§ 58. (1) Wurde auf der Lohnsteuerkarte
eines Arbeitnehmers kein Alleinverdienerabsetz-
betrag eingetragen oder wurde dieser gestrichen,
weil die andere Person Einkünfte im Sinne des
§ 2 Abs. 3 bezog, liegen aber die Voraussetzun-
gen des § 57 Abs. 2 vor, so ist auf Antrag auf
der Lohnsteuerkarte der Alleinverdienerabsetz-
betrag zu bescheinigen. Dieser Antrag kann nach
dem Stichtag der Personenstandsaufnahme bei
dem nach dem Wohnsitz des Arbeitnehmers zu-
ständigen Finanzamt gestellt werden. Das gleiche
gilt, wenn die Voraussetzungen für den Vermerk
von Kindern im Sinne des § 119 nach dem Stich-
tag der Personenstandsaufnahme entstanden sind.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Be-
richtigung der Eintragungen auf der Lohnsteuer-
karte zu beantragen, wenn

1. der Alleinverdienerabsetzbetrag eingetragen
ist, die Voraussetzungen für die Gewährung
dieses Absetzbetrages aber weggefallen sind,

2. die Voraussetzungen für den Vermerk von
Kindern im Sinne des § 119 weggefallen sind.

(3) Der Arbeitnehmer hat den entsprechenden
Antrag nach Abs. 2 innerhalb eines Monats nach
dem Eintritt des Ereignisses bei dem nach seinem
Wohnsitz zuständigen Finanzamt zu stellen.
Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung
nicht nach, so ist die Berichtigung der Lohn-
steuerkarte von Amts wegen vorzunehmen."

27. Der Abs. 1 des § 59 hat zu lauten:

„(1) Der Alleinverdienerabsetzbetrag ist im
Falle des § 53 Abs. 3 oder bei Wegfall der Vor-
aussetzungen rückwirkend ab dem Beginn des
Kalenderjahres zu streichen, im Falle des § 58
Abs. 1 erster Satz rückwirkend ab dem Beginn
des Kalenderjahres einzutragen. Zeitpunkt in vor-
stehendem Sinn ist der Tag, an dem alle Vor-
aussetzungen für die Änderung oder die Ergän-
zung der Lohnsteuerkarte erstmalig vorhanden
waren. Es darf jedoch ein Tag für das unmittel-
bar vorhergehende Kalenderjahr nur eingetra-
gen werden, wenn der Antrag bis spätestens
31. Jänner des folgenden Kalenderjahres gestellt
wird. Kinder im Sinne des § 119 sind ab Beginn
des Lohnzahlungszeitraumes zu berücksichtigen,
in dem der Antrag auf Vermerk gestellt wird.
Im Falle des § 58 Abs. 2 Z. 2 ist der Vermerk von
Kindern im Sinne des § 119 mit Ablauf des
Kalenderjahres zu streichen, in dem die Aus-
zahlung der Beihilfe eingestellt wird."
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28. Im ersten Satz des § 60 hat die Zitierung
„und § 58" zu entfallen.

29. Im Abs. 3 des § 62 tritt an die Stelle des
ersten Klammerausdruckes „(§ 57 Abs. 5)" der
Klammerausdruck „(§ 57 Abs. 4)".

30. Im Abs. 4 des § 66 haben die Worte „und
der Kinderabsetzbeträge" zu entfallen.

31. Der zweite Satz des § 67 Abs. 1 hat zu
lauten:

32. Die Z. 1 im § 70 Abs. 2 hat zu lauten:

„1. Wenn es sich um Arbeitslohn aus inländi-
schen öffentlichen Kassen — ausgenommen Thea-
ter von Gebietskörperschaften — oder von Trä-
gern der gesetzlichen Sozialversicherung handelt,
nach den Bestimmungen des § 57 Abs. 1 und 3
sowie des § 66. Der Arbeitnehmer hat die An-
zahl der Kinder im Sinne des § 119 dem Ar-
beitgeber durch eine amtliche Bescheinigung nach-
zuweisen,"

33. Die Z. 7 im § 72 Abs. 1 hat zu entfallen.

34. Der letzte Satz im § 73 Abs. 2 hat zu
lauten:

„Auf den sich so ergebenden Monatslohn wird
unter Berücksichtigung der Steuerabsetzbeträge
(§ 57 Abs. 1 bis 4) der Lohnsteuertarif angewen-
det; für Lohnzahlungszeiträume, für die aus
Verschulden des Arbeitnehmers keine Lohnsteuer-
karte vorliegt, sind der Monatslohn um die ent-
sprechenden Hinzurechnungsbeträge gemäß § 75
zu erhöhen und die Bestimmungen des § 57
Abs. 2 und 4 nicht anzuwenden."

35. Im ersten Satz des § 75 Abs. 1 hat die bis-
herige Zitierung „§ 57 Abs. 2, 3 und 5" nun-
mehr „§ 57 Abs. 2 und 4" zu lauten.

36. Im zweiten Satz des § 76 ist das Wort
„Kinderabsetzbeträge" durch die Worte „Kinder
im Sinne des § 119" zu ersetzen.

37. Der Abs. 3 des § 102 hat zu lauten:

„(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei
beschränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt wer-
den, allein nach den Vorschriften des § 33 Abs. 1
und 2. § 33 Abs. 8 ist zu beachten."

38. Der zweite Satz im § 108 Abs; 2 hat zu
lauten:

„Diese Bemessungsgrundlage erhöht sich für den
unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten um
7000 S jährlich und für jedes Kind im Sinne des
§ 119 um je 3 000 S jährlich, sofern diesen Per-
sonen nicht im selben Kalenderjahr auf Grund
einer eigenen Abgabenerklärung (Abs. 3 erster
Satz) Erstattungsbeträge zustehen oder sofern
diese Personen nicht im selben Kalenderjahr in
der Abgabenerklärung (Abs. 3) eines anderen
Steuerpflichtigen für die Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen sind."

39. Als § 119 wird eingefügt:

„§ 119. Als Kinder im Sinne dieses Bundesge-
setzes gelten Kinder, für die dem Steuerpflichti-
gen oder dem nicht dauernd getrennt lebenden
Ehegatten Familienbeihilfe auf Grund des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 oder eine
gleichartige ausländische Beihilfe im Sinne des
§ 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 ge-
währt wird. Diese Voraussetzung ist erfüllt,

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird,
bei Gewährung dieser Beihilfen für die
Dauer von mindestens vier Monaten im
Veranlagungszeitraum; bezieht neben den
im ersten Satz genannten Personen auch
ein anderer Steuerpflichtiger oder dessen
unbeschränkt steuerpflichtiger Ehegatte im
Veranlagungszeitraum solche Beihilfen für
die Dauer von mindestens vier Monaten,
so ist diese Voraussetzung bei jenem Steuer-
pflichtigen (Ehegatten) erfüllt, dem die Bei-
hilfe im Veranlagungszeitraum für den
früheren Viermonatszeitraum gewährt
wird. Die rückwirkende Gewährung von
Beihilfen für abgelaufene Kalenderjahre ist
nicht zu berücksichtigen,

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug eingehoben oder durch Jah-
resausgleich festgesetzt wird, für Lohnzah-
lungszeiträume, für die die Gewährung
dieser Beihilfen auf der Lohnsteuerkarte
vermerkt ist.

Bei Personen, denen nicht selbst die Beihilfe
gewährt wird, sind Stiefkinder nur zu berück-
sichtigen, wenn diese Personen die Anspruchs-
voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfen
grundsätzlich erfüllen."

40. Die beiden letzten Sätze des § 122 Abs. 3
haben zu lauten:

„Ausgenommen von dieser vorzeitigen Abschrei-
bung sind Gebäude und sonstige unbewegliche
Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Vermietung be-
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stimmt sind, sowie Gebäude, soweit sie nicht
unmittelbar dem Betriebszweck dienen. Die
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
über die vorzeitige Abschreibung gelten sinn-
gemäß."

Artikel! H

1. Abfertigungsrücklagen, die vor Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes gebildet wurden,
sind auf das nach diesem Bundesgesetz zulässige
Rücklagenausmaß anzuredinen. Soweit daher Ab-
fertigungsrücklagen vor Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes in einem 50 v. H. der Abfertigungs-
ansprüche übersteigenden Ausmaß gebildet und
noch nicht bestimmungsgemäß verwendet wur-
den, ist eine Rücklagenbildung nach den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes ausgeschlossen. Für
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ge-
bildeten Abfertigungsrücklagen gilt folgendes:

a) Die Abfertigungsrücklagen sind unter Be-
achtung der Vorschriften dieses Bundesge-
setzes über die Wertpapierdeckung fortzu-
führen. Dabei ist das Ausmaß der Wertpa-
pierdeckung mit 25 v. H. der Abfertigungs-
ansprüche, die den jeweiligen Abfertigungs-
rücklagen zugrunde liegen, begrenzt. Die
für die erhöhte Wertpapierdeckung zusätz-
lich erforderlichen Wertpapiere müssen
erstmals am Schluß des Wirtschaftsjahres
1978, bei einem vom Kalenderjahr ab-
weichenden Wirtschaftsjahr frühestens am
30. Juni 1978, im Betriebsvermögen vor-
handen sein;

b) für die gewinnerhöhende Auflösung oder
bestimmungsgemäße Verwendung der Ab-
fertigungsrücklagen ist jenes prozentuale
Ausmaß maßgebend, mit dem die Abferti-
gungsrücklagen am Schluß jenes Wirtschafts-
jahres gebildet waren, das dem Wirtschafts-
jahr der erstmaligen Anwendung der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes betref-
fend Abfertigungsrücklagen vorangeht. Dies
gilt so lange, bis die Abfertigungsrücklagen
50 v. H. der Abfertigungsansprüche nicht
mehr übersteigen;

c) wurde das zulässige prozentuale Ausmaß
von Abfertigungsrücklagen vor dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes auf ein
Ausmaß von weniger als 50 v. H. der
Abfertigungsansprüche herabgesetzt, so ist
insoweit eine Anhebung des Rücklagenaus-
maßes in der Bilanz jenes Wirtschaftsjahres
zulässig, in dem der Steuerpflichtige erst-
mals die Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes betreffend Abfertigungsrücklagen an-
wendet.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn-
gemäß für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn
gemäß § 4 Abs. 3 EStG 1972 ermitteln.

2. Soweit Pensionsrückstellungen vor Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes in einem über die
Vorschriften dieses Bundesgesetzes hinausgehen-
den Ausmaß gebildet wurden, sind sie nach den
anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik (Abs. 6) fortzuführen, wobei jedoch eine
weitere Zuweisung an Pensionsrückstellungen so-
lange ausgeschlossen ist, bis das nach diesem
Bundesgesetz zulässige Höchstausmaß der Pen-
sionsrückstellung die gebildete Pensionsrückstel-
lung übersteigt.

Artikel III

Auf der Lohnsteuerkarte bescheinigte volle
oder halbe Kinderabsetzbeträge gelten als Ver-
merke von Kindern im Sinne des § 119 Einkom-
mensteuergesetz 1972 in der Fassung dieses Bun-
desgesetzes; Liegen die Voraussetzungen für den
Vermerk von Kindern zum 1. Jänner 1978 nicht
vor, so gilt § 58 Abs. 3 Einkommensteuergesetz
1972 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sinn-
gemäß; der Vermerk ist mit Ablauf des Kalen-
derjahres 1977 zu streichen. Der Vermerk von
Kindern, für die kein Kinderabsetzbetrag auf der
Lohnsteuerkarte bescheinigt ist, ist für Lohn-
zahlungszeiträume zu berücksichtigen, die nach
dem 31. Dezember 1977 enden, sofern der An-
trag bis 31. März 1978 gestellt wird. Für An-
träge, die nach dem 31. März 1978 gestellt wer-
den, gilt § 59 Abs. 1 letzter Satz Einkommen-
steuergesetz 1972 in der Fassung dieses Bundes-
gesetzes sinngemäß.

Artikel IV

1. Die Bestimmungen der Art. I und II sind
anzuwenden,

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird,
erstmalig bei der Veranlagung für das Ka-
lenderjahr 1978,

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug eingehoben oder durch
Jahresausgleich festgesetzt wird, für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 31. De-
zember 1977 enden.

2. Abweichend von Z. 1 kann der Steuerpflich-
tige von den Bestimmungen des Art. I Z. 4 und
des Art. II bereits in der Schlußbilanz des Wirt-
schaftsjahres 1977 (1976/77) Gebrauch machen.

3. Abweichend von Z. 1 sind die in Art. I Z. 1
und 2 enthaltenen Bestimmungen, wonach die
vorzeitige Abschreibung bzw. der Investitions-
freibetrag bei bestimmten Kraftfahrzeugen ein-
geschränkt bzw. ausgeschlossen werden, erstmalig
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für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem
31. Juli 1977 angeschafft oder hergestellt werden.

4. Bei Personenkraftwagen, Komibinationskraft-
wagen und Krafträdern, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zum An-
lagevermögen gehören, ist der Restbuchwert
gleichmäßig auf die neu zu ermittelnde Rest-
nutzungsdauer verteilt abzusetzen. Die Rest-
nutzungsdauer beträgt sieben Jahre vermindert
um die bisherige Dauer der Nutzung durch den
Steuerpflichtigen. Die Absetzung für Abnutzung
ist steuerlich nur insoweit zu berücksichtigen,
als sie bei Personenkraftwagen und Kombina-
tionskraftwagen den Betrag von 15000 S, bei
Krafträdern den Betrag von 4000 S jährlich nicht
übersteigt.

5. Bei Gewinnermittlung nach einem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr gilt
für das Wirtschaftsjahr 1977/78 zusätzlich fol-
gendes:

Für Personenkraftwagen, Kombinationskraft-
wagen und Krafträder, die zu Beginn des Wirt-
schaftsjahres 1977/78 bereits zum Anlagever-
mögen gehören, ist die Absetzung für Abnut-
zung für die in das Kalenderjahr 1977 fallenden
Monate des Wirtschaftsjahres 1977/78 anteils-
mäßig von den tatsächlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zu berechnen; für die in das
Kalenderjahr 1978 fallenden Monate des Wirt-
schaftsjahres 1977/78 ist die Absetzung für Ab-
nutzung anteilsmäßig nach den Bestimmungen
des § 20 a Abs. 1 bis 5 EStG 1972 unter Be-
rücksichtigung der Z. 4 zu ermitteln. Die übrigen
mit dem Betrieb dieser Kraftfahrzeuge im un-
mittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang
stehenden Betriebsausgaben sind insoweit, als sie
in das Kalenderjahr 1977 fallen, in tatsächlicher
Höhe zu berücksichtigen. Die in das Kalenderjahr
1978 fallenden Betriebsausgaben sind nach § 20 a
Abs. 4 und 5 EStG 1972 zu ermitteln. Dies gilt
sinngemäß auch für Personenkraftwagen, Kombi-
nationskraftwagen und Krafträder, die im Wirt-
schaftsjahr 1977/78 in Nutzung genommen wer-
den; § 7 Abs. 1 zweiter Satz EStG 1972 ist auf
solche Kraftfahrzeuge nichtanzuwenden.

6. Auf Kraftfahrzeuge, die nach dem 31. De-
zember 1975 angeschafft oder hergestellt worden
sind und für die eine vorzeitige Abschreibung in
Anspruch genommen wurde oder auf die stille
Rücklagen (§ 12 Abs. 1 EStG 1972) übertragen
wurden, findet der zweite Satz des § 20 a Abs. 6
EStG 1972 keine Anwendung. Für Kraftfahr-
zeuge, die vor dem 1. August 1977 angeschafft
oder hergestellt wurden und für die ein In-
vestkionsfreibetrag in Anspruch genommen
wurde, bleibt die Bestimmung des § 10 Abs. 3
EStG 1972 unberührt.

ABSCHNITT II

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r g e s e t z 1966

Artikel I

Das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBl.
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 44/1968, 278/1969, 441/1972, 17/1975 und
636/1975 wird wie folgt geändert:

1. Die Z. 3 des § 5 Abs. 1 wird aufgehoben.

2. Der letzte Satz des § 6 Abs. 1 Z. 1 hat zu
lauten:
„Angehörige im Sinne dieser Bestimmung sind
nur der Ehegatte und Kinder im Sinne des § 119
des Einkommensteuergesetzes."

3. Der Abs. 4 des § 8 hat zu lauten:

„(4) Verpflichtet sich eine unbeschränkt steuer-
pflichtige Kapitalgesellschaft, die einer ebenfalls
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft
(Organträger) nach dem Gesamtbild der tat-
sächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich
und organisatorisch derart untergeordnet ist, daß
sie keinen eigenen Willen hat (Organgesellschaft),
vertraglich, ihren ganzen Gewinn an den Organ-
träger abzuführen, so ist das Einkommen der
Organgesellschaft dem Organträger zuzurechnen.
Dabei sind die Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes über den Verlustabzug auf Ver-
luste, die bei der Organgesellschaft vor dem In-
krafttreten des Ergebnisabführungsvertrages ent-
standen sind, nicht anzuwenden. Die Merkmale
der Unterordnung einer Organgesellschaft müssen
ab dem Beginn ihres Wirtschaftsjahres gegeben
sein. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
sinngemäß, wenn

a) der unbeschränkt steuerpflichtige Organ-
träger ein Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit, eine der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, unterliegende Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaft, eine Kredit-
genossenschaft, eine Sparkasse (Sparkassen-
verwaltungsgesetz, BGBl. Nr. 296/1935),
eine Landes-Hypothekenbank, die Öster-
reichische Postsparkasse oder die Pfand-
briefstelle der Österreichischen Landes-
Hypothekenanstalten ist, oder

b) die unbeschränkt steuerpflichtige Organge-
sellschaft eine dem Anwendungsbereich der
Gewerbeordnung 1973 unterliegende Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder
eine Kreditgenossenschaft ist."

4. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten:

„(1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige
Kapitalgesellschaft nachweislich seit mindestens
zwölf Monaten vor dem für die Ermittlung des
Einkommens maßgebenden Schlußstichtag un-
unterbrochen an dem Grund- oder Stammkapi-
tal einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital-
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gesellschaft in Form von Aktien oder Anteilen
mindestens zu einem Viertel unmittelbar be-
teiligt, so bleiben die auf die Beteiligung ent-
fallenden Gewinnanteile jeder Art außer An-
satz. Die Bestimmungen des § 63 Abs. 2 des Be-
wertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 172/1971
sind sinngemäß anzuwenden. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten auch

a) für entsprechende Beteiligungen eines Ver-
sicherungsvereines auf Gegenseitigkeit, einer
der Gewerbeordnung 1973 unterliegenden
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft,
einer Kreditgenossenschaft, einer Sparkasse
(Sparkassenverwaltungsgesetz, BGBl.
Nr. 296/1935) oder einer Landes-Hypothe-
kenbank, der Österreichischen Postsparkasse
oder der Pfandbriefstelle der Österreichi-
schen Landes-Hypochenkenanstalten und

b) für entsprechende Beteiligungen einer der
Gewerbeordnung 1973 unterliegenden Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder
einer Kreditgenossenschaft an einer der
Gewerbeordnung 1973 unterliegenden
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
oder an einer Kreditgenossenschaft oder
umgekehrt,

wenn alle diese Körperschaften unbeschränkt
steuerpflichtig sind."

5. Nach dem § 16 ist folgender § 16 a mit
Überschrift einzufügen:

„Sonderbestimmungen für bestimmte Kraft-
fahrzeuge

§ 16 a. Die Sonderbestimmungen für bestimmte
Kraftfahrzeuge gemäß § 20 a des Einkommen-
steuergesetzes gelten sinngemäß auch für dieses
Bundesgesetz."

6. Die beiden letzten Sätze des § 22 Abs. 2
haben zu entfallen.

7. Die Abs. 3 und 4 des § 22 haben zu lauten:

„(3) Die Körperschaftsteuer beträgt die Hälfte
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages bei
kleinen Viehversicherungsvereinen und bäuer-
lichen Brandschadenversicherungsvereinen, deren
Beitragseinnahmen im Durchschnitt der letzten
drei Wirtschaftsjahre (einschließlich des im Ver-
anlagungsjahr endenden Wirtschaftsjahres) den
Betrag von 60000 S jährlich überstiegen haben.

(4) Die Körperschaftsteuer beträgt 90 v. H.
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages

1. bei den Landes-Hypothekenbanken ein-
schließlich der Pfandbriefstelle der Österreichi-
schen Landes-Hypothekenanstalten für die Ein-
künfte aus dem Kommunalkredit-, Realkredit-
und Meliorationskreditgeschäft, wenn diese Kre-
dite nicht binnen vier Jahren rückzahlbar sind;

2. bei Sparkassen (Sparkassenverwaltungsgesetz,
BGBl. Nr. 296/1935) und bei der Österreichi-
schen Postsparkasse."

Artikel II

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig
bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1978
anzuwenden. Hinsichtlich der Bestimmungen des
Art. I Z. 5 gelten die Bestimmungen des Ab-
schnittes I Art. IV Z. 4 bis 6 sinngemäß.

ABSCHNITT III

G e w e r b e s t e u e r g e s e t z 1953

Artikel I

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 2/
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 191/1954, 59/1955, 303/1959, 194/1961, 160/
1966, 2/1967, 44/1968, 278/1969, 439/1969, 374/
1971, 442/1972, 17/1975 und 320/1977 und der
Kundmachungen BGBl. Nr. 11/1961, 266/1963
und 265/1964 wird wie folgt geändert:

1. Die Z. 3 des § 2 hat zu lauten:
„3. die Österreichische Postsparkasse, jedoch

nur mit 10 v. H. der Bemessungsgrundlage;"

2. Im § 2 Z. 4 tritt an die Stelle des Vom-
hundersatzes von 60 der Vomhundertsatz von 10.

3. Die Z. 7 des § 2 hat zu lauten:
„7. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche

Benutzung land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände
oder die Bearbeitung oder Verwertung der von
den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Gegen-
stand haben (zum Beispiel Waldbauvereine, Win-
zervereine), wenn die Bearbeitung oder Verwer-
tung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft
liegt; Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
jedoch nur dann, wenn sie die für eine Befreiung
von der Körperschaftsteuer erforderlichen Vor-
aussetzungen erfüllen. Sind diese Genossenschaf-
ten gezwungen, Nichtmitgliedergeschäfte im
Sinne des § 5 Abs. 4 des Körperschaftsteuerge-
setzes zu betreiben, ist der Steuermeßbetrag nach
dem Gewerbekapital (§ 14 Abs. 1) nur in jenem
Verhältnis für die Festsetzung des einheitlichen
Steuermeßbetrages heranzuziehen, in dem die
Umsätze aus Nichtmitgliedergeschäften zu den
Gesamtumsätzen stehen;"

4. Die Z. 1 im § 8 hat zu lauten:
„1. 3 v. H. des Einheitswertes des zum Be-

triebsvermögen des Unternehmers gehörenden
Grundbesitzes (§ 9 Abs. 1); maßgebend ist der
Einheitswert, der auf den letzten Feststellungs-
zeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs-
oder Nachfeststellungszeitpunkt) vor dem Ende
des Kalenderjahres (§15 Abs. 2) lautet. An Stelle
der Kürzung nach dem ersten Satz erfolgt bei
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einer Kapitalgesellschaft, die ausschließlich
eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grund-
besitz noch eigenes Kapitalvermögen verwaltet
und nutzt (Vermögensverwaltungsgesellschaft),
auf Antrag die Kürzung ran den Teil des Ge-
werbeertrages, der auf den Grundbesitz entfallt,
es sei denn, daß der Grundbesitz ganz oder zum
Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters
oder einem Unternehmen dient, an dem die
Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein Ge-
sellschafter unmittelbar oder mittelbar (zum Bei-
spiel durch Treuhänder oder durch eine Kapital-
gesellschaft) wesentlich beteiligt ist. Unter wesent-
lich Beteiligten sind natürliche und juristische
Personen zu verstehen. Eins Person ist an einem
Unternehmen wesentlich beteiligt, wenn sie zu
mehr als einem Viertel beteiligt ist. Die Beteili-
gung muß in einem Zeitpunkt des Bemessungs-
zeitraumes bestanden haben, der für die Ermitt-
lung des Gewerbeertrages maßgebend ist;"

5. Der Abs. 4 des § 26 hat zu lauten:

„(4) Bei Sparkassen (Sparkassenverwaltungs-
gesetz, BGBl. Nr. 296/1935) und bei der Öster-
reichischen Postsparkasse bleiben die Vergütungen
zu 10 v. H. außer Ansatz."

Artikel II

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig
bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1978
anzuwenden.

ABSCHNITT IV

B e w e r t u n g s g e s e t z 1953

Artikel I

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 145/
1963, 181/1965, 172/1971, 276/1971, 447/1972,
17/1975, 318/1976 und 320/1977 ward wie folgt
geändert:

1. Der Abs. 1 des § 63 hat zu lauten:

„(1) Ist eine inländische Kapitalgesellschaft
nachweislich seit Beginn des Wirtschaftsjahres,
das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht, unun-
terbrochen an dem Grund- oder Stammkapital
einer inländischen Kapitalgesellschaft in Form
von Aktien oder Anteilen mindestens zu einem
Viertel unmittelbar beteiligt, so gehört die Be-
teiligung nicht zum gewerblichen Betrieb. Diese
Begünstigung kommt Jedoch nur für solche
Aktien oder Anteile in Betracht, die der im ersten
Satz genannten juristischen Person ununterbro-
chen seit mindestens zwölf Monaten vor dem
maßgebenden Abschlußtag gehört haben. Ist ein
Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, so
ist die Beteiligung an dem Vermögen maßgebend.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinnge-
mäß

a) für entsprechende Beteiligungen eines is-
ländischen Versicherungsvereines auf Gegen-
seitigkeit, einer der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, unterliegenden inländi-
schen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaft, einer inländischen Kreditgenossen-
schaft, Sparkasse oder Landeshypotheken-
bank, der Österreichischen Postsparkasse
oder der Pfandbriefstelle der Österreichi-
schen Landeshypothekenanstalten,

b) für entsprechende Beteiligungen einer in-
ländischen der Gewerbeordnung 1973
unterliegenden Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaft oder einer inländischen
Kreditgenossenschaft an einer der Gewerbe-
ordnung 1973 unterliegenden inländischen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
oder an einer inländischen Kreditgenossen-
schaft oder umgekehrt."

2. Der Abs. 1 des § 64 hat zu lauten:

„(1) Zur Ermittlung des Einheitswertes des
gewerblichen Betriebes sind vom Rohvermögen
diejenigen Schulden abzuziehen, die mit der Ge-
samtheit oder mit einzelnen Teilen, des gewerb-
lichen Betriebes im wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehen."

3. Der Abs. 4 des § 64 wird aufgehoben.

Artikel II

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig
auf Feststellungszeitpunkte anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1977 liegen.

ABSCHNITT V

V e r m ö g e n s t e u e r g e s e t z . 1954

Artikel I

Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBl.
Nr. 192, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 33/1957, 194/1961, 83/1963, 44/1968, 302/
1968, 278/1969, 448/1972 und 665/1976 wird
wie folgt geändert:

1. Die Z. 2 des § 3 Abs. 1 hat zu lauten:
„2. die Österreichische Postsparkasse, jedoch

nur mit 10 v. H. ihres Gesamtvermögens;"

2. Die Z. 4 des § 3 Abs. 1 hat zu lauten:
„4. die Sparkassen (Sparkassenverwaltungsge-

setz, BGBl. Nr. 296/1935), jedoch nur mit
10 v. H. ihres Gesamtvermögens;"

3. Die Z. 6 des § 3 Abs. 1 hat zu lauten:
„6. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche

Benutzung land- oder forstwirtschaftlicher Be-
triebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände oder
die Bearbeitung oder Verwertung der von den
Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forst-
wirtschaftlichen Erzeugnisse zum Gegenstand
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haben (zum Beispiel Waldbauvereine, Winzer-
vereine), wenn die Bearbeitung oder Verwertung
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt;
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften je-
doch nur dann, wenn sie die für eine Befreiung
von der Körperschaftsteuer erforderlichen Vor-
aussetzungen erfüllen. Sind diese Genossenschaf-
ten gezwungen, Nichtmitgliedergeschäfte im
Sinne des § 5 Abs. 4 des Körperschaftsteuerge-
setzes zu betreiben, erstreckt sich die Befreiung
nicht auf den Anteil am Gesamtvermögen, der
dem Anteil der Umsätze aus Nichtmitgliederge-
schäften am Gesamtumsatz entspricht."

Artikel II

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig auf
Veranlagungszeitpunkte anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1977 liegen.

ABSCHNITT VI

U m s a t z s t e u e r g e s e t z 1972

Artikel I

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 223,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 27/
1974, 636/1975, 143/1976 und 666/1976 wird wie
folgt geändert:

1. Der Abs. 1 Z. 2 lit. b des § 1 hat zu lauten:

„b) soweit ein Unternehmer im Inland Aus-
gaben (Aufwendungen) tätigt, die mit seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit in
Zusammenhang stehen und nach § 20
Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Einkommensteuerge-
setzes 1972 oder nach § 8 Abs. 1 und § 16
Z. 1 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes
1966 nicht abzugsfähig sind. Ausgaben
(Aufwendungen) stehen dann mit der
Unternehmertätigkeit in Zusammenhang,
wenn sie Leistungen betreffen, die über-
wiegend Zwecken des Unternehmens die-
nen. Zum Eigenverbrauch gehört insbe-
sondere der nichtabzugsfähige Teil der
Ausgaben (Aufwendungen), der auf die
Nutzung von dem Unternehmen einge-
räumten Berechtigungen oder auf die ge-
legentliche oder dauernde Verwendung von
Dienstnehmern des Unternehmens für
Zwecke außerhalb des Unternehmens ent-
fällt. Dies gilt nicht für Ausgaben (Auf-
wendungen), die Lieferungen oder sonstige
Leistungen betreffen, welche auf Grund des
§ 12 Abs. 2 nicht als für das Unternehmen
ausgeführt gelten, sowie für Geldzuwen-
dungen;"

2. Der Abs. 5 des § 4 hat zu lauten:

„(5) Werden Rechte übertragen, die mit dem
Besitz eines Pfandscheines verbunden sind, so

gilt als Entgelt der Preis des Pfandscheines zu-
züglich der Pfandsumme. Beim Spiel mit Ge-
winnmöglichkeit und bei der Wette ist Bemes-
sungsgrundlage das Entgelt für den einzelnen
Spielabschluß oder für die einzelne Wette, wobei
ein ausbezahlter Gewinn das Entgelt nicht min-
dert."

3. Im § 10 Abs. 2 Z. 1, 2 und 3 lit. a sowie
im § 22 Abs. 2 und in der Anlage zu § 10 Abs. 2
tritt an die Stelle der Bezeichnung „Anlage" die
Bezeichnung „Anlage A".

4. Der Abs. 2 Z. 12 des § 10 hat zu lauten:

„12. die Leistungen der Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermögensmassen, die
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen
Zwecken dienen (§§ 34 bis 38 der Bundesabgaben-
ordnung), soweit diese Leistungen nicht unter
§ 6 Z. 15 fallen. Dies gilt nicht für Leistungen,
die im Rahmen eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebes, eines Gewerbebetriebes oder
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im Sinne
des § 45 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung aus-
geführt werden, sowie für die steuerpflichtige
Lieferung von Gebäuden oder Gebäudeteilen und
von Gegenständen der Anlage B;"

5. Der Abs. 3 des § 10 hat zu lauten:

„(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 14 vom Hun-
dert für die in einem Zollausschlußgebiet (§ 1
Abs. 2 des Zollgesetzes 1955) bewirkten Um-
sätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 durch
Unternehmer, die einen Wohnsitz (Sitz), ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte
in diesem Zollausschlußgebiet haben. Dies gilt
nicht für Umsätze, auf welche die Bestimmungen
der Abs. 2 oder 4 anzuwenden sind."

6. Im § 10 ist als Abs. 4 anzufügen:

„(4) Die Steuer erhöht sich auf 30 vom Hun-
dert für die Lieferungen, den Eigenverbrauch und
die Einfuhr der in der Anlage B aufgezählten
Gegenstände. Dies gilt nicht für die Lieferungen
und den Eigenverbrauch von gebrauchten Kraft-
fahrzeugen, die vor dem 1. Jänner 1978 erst-
malig im Inland zum Verkehr zugelassen worden
sind, oder für die Lieferungen von Kraftfahr-
zeugen, wenn bei Ermittlung der Bemessungs-
grundlage die Bestimmung des § 4 Abs. 3 letzter
Satz in Anspruch genommen werden kann."

7. Der Abs. 2 des § 12 hat zu lauten:

„(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen so-
wie die Einfuhr von Gegenständen gelten als
für das Unternehmen ausgeführt, wenn sie über-
wiegend für Zwecke des Unternehmens erfolgen.
Hievon bestehen folgende Ausnahmen, die sinn-
gemäß auch für die Einfuhr von Gegenständen
gelten:
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1. Lieferungen oder sonstige Leistungen in
Zusammenhang mit der Errichtung oder Erhal-
tung von Gebäuden gelten insoweit als für das
Unternehmen ausgeführt, als die Entgelte hiefür
nach den einkommensteuerrechtlichen Vorschrif-
ten Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind.

2. Nicht als für das Unternehmen ausgeführt
gelten Lieferungen oder sonstige Leistungen,

a) deren Entgelte überwiegend keine abzugs-
fähigen Ausgaben (Aufwendungen) im
Sinne des § 20 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Ein-
kommensteuergesetzes 1972 oder der §§ 8
Abs. 1 und 16 Z. 1 bis 5 des Körperschaft-
steuergesetzes 1966 sind,

b) die in Zusammenhang mit einer Tätigkeit
stehen, die auf Dauer gesehen Gewinne
oder Einnahmenüberschüsse nicht erwarten
läßt (Liebhaberei), oder

c) die in Zusammenhang mit der Anschaffung
(Herstellung), Miete oder dem Betrieb von
Personenkraftwagen, Kombinationskraft-
wagen oder Krafträdern stehen, ausgenom-
men Fahrschulkraftfahrzeuge, Vorführ-
kraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen
Weiterveräußerung, der gewerblichen Per-
sonenbeförderung oder der gewerblichen
Vermietung dienen.

3. Läßt ein Absender einen Gegenstand durch
einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu
einem Dritten befördern oder eine solche Be-
förderung durch einen Spediteur unfrei besorgen,
so gilt für den Vorsteuerabzug die Beförderung
oder deren Besorgung als für das Unternehmen
des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn
diesem die Rechnung über die Beförderung oder
deren Besorgung erteilt wird."

8. Der Abs. 3 des § 12 hat zu lauten:

„(3) Vom Vorsteuerabzug sind ausgeschlossen:

1. Die Steuer für die Lieferungen und die Ein-
fuhr von Gegenständen, soweit der Unternehmer
diese Gegenstände zur Ausführung steuerfreier
Umsätze verwendet;

2. die Steuer für sonstige Leistungen, soweit
der Unternehmer diese sonstigen Leistungen zur
Ausführung steuerfreier Umsätze in Anspruch
nimmt;

3. die Steuer für Lieferungen und sonstige
Leistungen sowie für die Einfuhr von Gegen-
ständen, soweit sie mit Umsätzen in Zusammen-
hang steht, die der Unternehmer im Ausland
ausführt und die — wären sie steuerbar —
steuerfrei sein würden.

Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug tritt nicht
ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1 bis 6
steuerfrei sind oder steuerfrei wären."

9. Der § 13 hat zu lauten:

„Erleichterungen des Vorsteuerabzuges bei Reise-
kosten

§ 13. (1) Nimmt ein Unternehmer für eine im
Inland ausschließlich durch den Betrieb veran-
laßte Reise zur Abgeltung der Mehraufwendun-
gen für Verpflegung und der Aufwendungen für
Unterkunft die nach den einkommensteuerrecht-
lichen Vorschriften für die Gewinnermittlung
festgesetzten Pauschbeträge als Betriebsausgaben
in Anspruch, so kann er die abziehbare Vorsteuer
mit 8 vom Hundert aus diesen Beträgen errech-
nen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn-
gemäß, soweit ein Unternehmer einem Arbeit-
nehmer, dessen Einkünfte dem Steuerabzug vom
Arbeitslohn im Inland unterliegen, aus Anlaß
einer Dienstreise im Inland für die Mehraufwen-
dungen für Verpflegung und die Aufwendungen
für Unterkunft nicht mehr als jene Beträge er-
stattet, die nach den einkommensteuerrechtlichen
Vorschriften nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören.

(3) Werden die tatsächlichen Aufwendungen
für Verpflegung und Unterkunft nachgewiesen,
so ist nur jener Vorsteuerbetrag abziehbar, der
auf die nach den einkommensteuerrechtlichen
Vorschriften um die Haushaltsersparnis gekürz-
ten Aufwendungen entfällt. Sind die einkommen-
steuerrechtlichen Vorschriften nicht anwendbar,
so sind für die Berechnung des Vorsteuerbetrages
die Aufwendungen für Verpflegung um 20 vom
Hundert zu kürzen. Die Rechnungen können
auch auf den Namen der Person lauten, von der
die Reise ausgeführt worden ist.

(4) Die nach den vorstehenden Absätzen er-
rechneten Vorsteuerbeträge können nur abge-
zogen werden, wenn über die Reise ein Beleg
ausgestellt wird, welcher über Zeit, Ziel und
Zweck der Reise, die Person, von der die Reise
ausgeführt worden ist, und über den Betrag
Aufschluß gibt, aus dem die Vorsteuer errechnet
wird. Die Verpflichtung zur Ausstellung eines
eigenen Beleges für Zwecke des Vorsteuerabzuges
entfällt, wenn die erwähnten Angaben bereits
aus den für die Erhebung der Einkommensteuer
(Lohnsteuer) erforderlichen Unterlagen hervor-
gehen."

10. Die Anlage A zum Umsatzsteuergesetz 1972
wird wie folgt geändert:

a) Z. 16 hat zu lauten:

„16. Müllereierzeugnisse, ausgenommen Mehl
und Grieß aus Sagomark oder aus
Wurzeln und Knollen der Nummer
07.06 des Zolltarifes (Nummern 11.01,
11.02 und aus Nummer 11.04 des Zoll-
tarifes)."
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b) In Z. 20 sind die Nummer „12.05" und
der nachfolgende Beistrich zu streichen.

c) In Z. 24 lit. c ist die Nummer „15.03 A"
durch die Nummer „15.03" zu ersetzen.

d) Z. 38 hat zu lauten:
„38. Feste mineralische Brennstoffe, ausge-

nommen Retortenkohle (Nummern
27.01, 27.02, 27.03 B und aus Nummer
27.04 des Zolltarifes)."

e) Z. 46 hat zu lauten:
"46. a) Gelatine (Nummer 35.03 A des Zoll-

tarifes),
b) zubereitete Enzyme, die Nährstoffe

enthalten (Nummer 35.07 C des Zoll-
tarifes)."

f) Z. 48 lit. d hat zu lauten:
„d) Pfähle und Stangen, aus Holz, gespalten

oder zugespitzt, nicht in der Längs-
richtung gesägt (aus Nummer 44.09 C
des Zolltarifes)."

g) Z. 50 hat zu lauten:
„50. Kunstgegenstände (Nummern 99.01 bis

99.03 des Zolltarifes) und zoologische,
botanische, mineralogische oder ana-
tomische Sammlungsstücke und Samm-
lungen; Sammlungsstücke von archäolo-
gischem, paläontologischem oder numis-
matischem Wert; Sammlungsstücke von
historischem oder ethnographischem
Wert, die zur Aufnahme in eine nach
wissenschaftlichen Grundsätzen aufge-
baute öffentliche Sammlung bestimmt
sind (aus Nummer 99.05 des Zolltari-
fes)."

11. Nach Anlage A zu § 10 Abs. 2 ist als
Anlage B zu § 10 Abs. 4 anzufügen:

"Anlage B
(zu § 10 Abs. 4)

Verzeichnis der dem Steuersatz 30 vom Hundert
unterliegenden Gegenstände

1. Parfums, Kölnischwasser und anderes Toi-
lettewasser (aus Nummer 33.06 B 2 des Zoll-
tarifes).

2. Lichtempfindliche gerollte Filme, auch per-
foriert, nicht belichtet (Nummer 37.02 des
Zolltarifes).

3. Rohe Pelzfelle (Nummer 43.01 des Zoll-
tarifes).

4. Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle, auch zu
Platten, Säcken, Vierecken, Kreuzen und der-
gleichen zusammengesetzt (aus Nummer 43.02
des Zolltarifes).

3. Pelzwaren (verarbeitete Pelzfelle) (Nummer
43.03 des Zolltarifes).

6. Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniert
(Nummer 58.01 des Zolltarifes).

7. Tapisserien, handgewebt (wie z. B. Gobelins,
flandrische Gobelins, Aubusson, Beauvais und
dergleichen) und Tapisserien als Nadelarbeit
(wie 2. B. Petit-Point-, Kreuzstich- und
ähnliche Arbeiten), auch konfektioniert
(Nummer 58.03 des Zolltarifes).

8. Figuren, Zier-, Schmuck- und Einrichtungs-
gegenstände aus Porzellan (Nummer 69.13 A
des Zolltarifes).

9. Echte Perlen, roh oder bearbeitet, weder ge-
faßt noch montiert, auch zur Erleichterung
der Versendung aufgereiht, jedoch nicht
assortiert (Nummer 71.01 des Zolltarifes).

10. Edelsteine und Schmucksteine, roh, geschlif-
fen oder anders bearbeitet, weder gefaßt
noch montiert, auch zur Erleichterung der
Versendung aufgereiht, jedoch nicht assortiert
(Nummer 71.02 des Zolltarifes).

11. Synthetische oder rekonstituierte Steine, roh,
geschliffen oder anders bearbeitet, weder ge-
faßt noch montiert, auch zur Erleichterung
der Versendung aufgereiht, jedoch nicht
assortiert (Nummer 71.03 des Zolltarifes).

12. Schmuckwaren und Juwelierwaren sowie de-
ren Teile, aus Edelmetallen oder Edelmetall-
plattierungen (Nummer 71.12 des Zolltarifes).

13. Gold- und Silberschmiedearbeiten sowie
deren Teile, aus Edelmetallen oder Edelme-
tallplattierungen, ausgenommen Dukaten und
Gegenstände für Kultzwecks der gesetzlich
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten (aus Nummer 71.13 des Zolltarifes).

14. Waren aus echten Perlen, Edelsteinen,
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonsti-
tuierten Steinen (Nummer 71.15 des Zoll-
tarifes).

15. Außenbordmotoren (Nummer 84.06 B 1 des
Zolltarifes).

16. Motoren für Sport- und Luxusboote der
Nummer 89.01 A 1 des Zolltarifes (aus Num-
mer 84.06 B 2 des Zolltarifes).

17. Motoren für Waren der Nummern 87.02 B
und 87.09 A des Zolltarife!) (aus Nummer
84.06 C des Zolltarifes).

18. Lautsprecher in Gehäusen (aus Nummer
85.14 A des Zolltarifes).

19. Elektrische Tonfrequenzverstärker, andere als
ausschließlich einkanalige (monaurale), ausge-
nommen Teile dieser Waren (aus Nummer
85.14 B des Zolltarifes).

20. Rundfunkempfangsgeräte für dauernden Ein-
bau in Kraftfahrzeuge (Autoradios), auch mit
eingebautem Kassettenrekorderteil; andere als
ausschließlich einkanalige (monaurale) Rund-
funkempfangsgeräte, einschließlich solcher mit
eingebautem Plattenspieler, auch mit einge-
bautem Kassettenrekorderteil; ausgenommen
Teile dieser Waren (aus Nummer 85.15 C 1
des Zolltarifes).
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21. Schmalfilm-, Tonfilm- und Photolampen und
-röhren (aus Nummer 85.20 A 1 des Zoll-
tarifes).

22. Personenkraftwagen, einschließlich solcher, die
auch zur Warenbeförderung eingerichtet sind
(Kombinationswagen), ausgenommen Omni-
busse (Nummer 87.02 B des Zolltarifes).

23. Motorräder, auch mit Beiwagen (Nummer
87.09 A des Zolltarifes).

24. Wohnwagenanhänger (aus Nummer 87.14 A
des Zolltarifes).

25. Flugzeuge (Landflugzeuge, Wasserflugzeuge,
Segelflugzeuge, Drachen, Tragschrauber, Hub-
schrauber, Schwingenflieger und dergleichen)
(aus Nummer 88.02 des Zolltarifes).

26. Sport- und Luxusboote, ausgenommen
Schlauch- und Faltboote, ganz oder teilweise
aus Kautschuk oder Kunststoffen (Num-
mer 89.01 A 1 und aus Nummer 89.01 B 1
des Zolltarifes).

27. Objektive für Waren der Nummern 90.07,
90.08 und 90.09 des Zolltarifes (aus Nummer
90.02 A des Zolltarifes).

28. Photographische Aufnahmeapparate; Blitz-
lichtapparate und -vorrichtungen für photo-
graphische Zwecke sowie Photoblitzlicht-
lampen, ausgenommen Entladungslampen
und -röhren der Nummer 85.20; ausgenom-
men Teile und Zubehör dieser Waren (aus
Nummer 90.07 des Zolltarifes).

29. Kinematographische Apparate (Bildaufnahme-
und Tonaufnahmegeräte,- auch kombiniert,
Wiedergabegeräte, wie Projektionsapparate,
auch mit Tonwiedergabe), ausgenommen Teile
und Zubehör dieser Waren (Nummern
90.08 A und 90.08 B des Zolltarifes).

30. Stehbildprojektionsapparate; photographische
Vergrößerungs- und Verkleinerungsapparate;
ausgenommen Teile und Zubehör dieser
Waren (aus Nummer 90.09 des Zolltarifes).

31. Taschenuhren, Armbanduhren und ähnliche
Uhren, mit Gehäusen aus Edelmetallen (aus
Nummer 91.01 A des Zolltarifes).

32. Elektromagnetische, elektrostatische, elektro-
nische und ähnliche Musikinstrumente (wie
z. B. Klaviere, Orgeln, Akkordeons) (Num-
mer 92.07 des Zolltarifes).

33. Andere als ausschließlich einkanalige (monau-
rale) Plattenspieler, Tonbandgeräte, auch mit
Tonabnehmer; Bild- und Tonaufnahmegeräte
oder Bild- und Tonwiedergabegeräte für das

Fernsehen, auch kombiniert (aus Nummer
92.11 des Zolltarifes)."

Artikel II

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10 und 11 sind anzuwenden:

a) auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1
Abs. 1 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes
1972, die nach dem 31. Dezember 1977
ausgeführt werden;

b) auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1
Abs. 1 Z. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972,
bei welchen der für die Anwendung der
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebende
Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1977
liegt.

(2) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 7, 8
und 9 sind auf Lieferungen oder sonstige Leistun-
gen an den Unternehmer anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1977 für sein Unternehmen
ausgeführt werden. Dies gilt sinngemäß für
Gegenstände, die nach dem 31. Dezember 1977
für das Unternehmen eingeführt werden.

ABSCHNITT VII

A l k o h o l a b g a b e g e s e t z 1973

Artikel I

Das Alkoholabgabegesetz 1973, BGBl. Nr. 446/
1972, in der Fassung des Artikels III des Abga-
benänderungsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 27/1974
wird wie folgt geändert:

Die Z. 3 des § 3 hat zu lauten:

„3. der Eigenverbrauch bei landwirtschaft-
lichen Betrieben, soweit er im Kalenderjahr für
den Unternehmer und seine Ehegattin (seinen
Ehegatten) je 3000 S und für die übrigen Haus-
haltsangehörigen, wenn sie das 16. Lebensjahr
überschritten haben, je 1 500 S nicht übersteigt;
mindestens ist jedoch ein jährlicher Eigenver-
brauch von 7 500 S für den landwirtschaftlichen
Betrieb abgabefrei. Als Haushaltsangehörige gel-
ten die Abkömmlinge, die Stief-, Schwieger-,
Wahl- und Pflegekinder und deren Abkömmlinge,
ferner die Eltern, die Geschwister, Halb- und
Stiefgeschwister des Unternehmers und seiner
Ehegattin (seines Ehegatten) und die Abkömm-
linge dieser Geschwister."

Artikel II

Die Bestimmung des Artikels I ist auf steuer-
bare Vorgänge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1977 bewirkt werden.
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ABSCHNITT VIII

S t r u k t u r v e r b e s s e r u n g s g e s e t z

Artikel I

Das Strukturverbesserungsgesetz, BGBl. Nr. 69/
1969, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 417/1970, 493/1972 und 394/1975 wird wie
folgt geändert:

Im § 1 Abs. 1 und 6, § 2, § 8 Abs. 1, § 9
und im § 11 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahres-
zahl „1977" die Jahreszahl „1979".

Artikel II

Abweichend vom viertletzten Satz des § 8
Abs. 3 Strukturverbesserungsgesetz gelten Ge-
sellschaftsanteile, die durch eine Sacheinlage ge-
mäß § 8 Abs. 1 Strukturverbesserungsgesetz
nach dem 31. Dezember 1974 erworben wurden,
bis zum 31. Dezember 1985 bei beschränkt
Steuerpflichtigen vermögensteuerrechtlich als In-
landsvermögen im Sinne des § 79 des Bewer-
tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148.

Artikel III

Im Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Strukturverbesserungsgesetz und
andere Abgabengesetze geändert werden, BGBl.
Nr. 493, hat der Abs. 1 des Abschnittes E zu
lauten:

„(1) Die Bestimmungen des Abschnittes A
Z. 1; 3 und 4 sind auf Vorgänge anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1972 und vor dem
1. Jänner 1980 bewirkt werden."

ABSCHNITT IX

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

646. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977,
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz

1967 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBl. Nr. 10/
1970, BGBl. Nr. 415/1970, BGBl. Nr. 116/1971,
BGBl. Nr. 229/1971, BGBl. Nr. 284/1972, BGBl.
Nr. 23/1973, BGBl. Nr. 385/1973, BGBl. Nr. 29/
1974, BGBl. Nr. 418/1974, BGBl. Nr. 290/1976,
BGBl. Nr. 711/1976, BGBl. Nr. 320/1977 und der
Kundmachung BGBl. Nr. 424/1977 wird wie
folgt geändert:

1. Der Abs. 2 des § 2 hat zu lauten:

„(2) Anspruch auf Familienbeihilfe für ein im
Abs. 1 genanntes Kind hat die Person, zu deren
Haushalt das Kind gehört. Eine Person, zu deren
Haushalt das Kind nicht gehört, die jedoch die
Unterhaltskosten für das Kind überwiegend trägt,
hat dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn
keine andere Person nach dem ersten Satz an-
spruchsberechtigt ist."

2. § 3 hat zu lauten:

„§ 3. (1) Personen, die nicht österreichische
Staatsbürger sind, haben nur dann Anspruch auf
Familienbeihilfe, wenn sie im Bundesgebiet bei
einem Dienstgeber beschäftigt sind und aus dieser
Beschäftigung Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit oder zufolge einer solchen Beschäftigung
Bezüge aus der gesetzlichen Krankenversicherung
im Bundesgebiet beziehen; kein Anspruch besteht
jedoch, wenn die Beschäftigung nicht länger als
drei Monate dauert. Kein Anspruch besteht
außerdem, wenn die Beschäftigung gegen beste-
hende Vorschriften über die Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitnehmer verstößt.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Personen, die sich seit
mindestens sechzig Kalendermonaten ständig im
Bundesgebiet aufhalten, sowie für Staatenlose und
für Flüchtlinge im Sinne des Art. 1 des Ab-
kommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, und des
Protokolls über die Rechtsstellung der Flücht-
linge, BGBl. Nr. 78/1974."

3. Im Abs. 1 des § 5 tritt an die Stelle des
Betrages von „1000 S" der Betrag von „1 500 S".

4. Im Abs. 3 des § 6 tritt an die Stelle des
Betrages von „1000 S" der Betrag von „1 500 S".

5. Die Abs. 2 bis 4 des § 8 haben zu lauten:
„(2) Die Familienbeihilfe beträgt

für ein Kind monatlich 880 S,
für zwei Kinder monatlich 1 800 S,
für drei Kinder monatlich 2 840 S,
für vier Kinder monatlich 3 780 S,
für jedes weitere Kind monatlich 980 S.

(3) Die Familienbeihilfe einer Vollwaise (§ 6)
beträgt monatlich 880 S.

(4) Für jedes Kind, das erheblich behindert ist,
erhöht sich die Familienbeihilfe monatlich um
1 050 S."

6. § 9 hat zu entfallen.

7. Der Abs. 1 des § 11 hat zu lauten:

„(1) Begehren für dasselbe Kind beide Eltern-
teile, zu deren gemeinsamen Haushalt das Kind
gehört, die Familienbeihilfe, so ist sie dem Eltern-
teil zu gewähren, der das Kind überwiegend
pflegt. Eine rückwirkende Gewährung der Fa-
milienbeihilfe (§10 Abs. .3) ist nur für Zeiträume
zulässig, für die die Familienbeihilfe für das Kind
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noch von keinem Anspruchsberechtigten bezogen
worden ist."

8. § 12 a hat zu lauten:

„§ 12 a. Die Familienbeihilfe gilt nicht als eige-
nes Einkommen des Kindes und mindert nicht
dessen Unterhaltsanspruch."

9 § 14 hat zu entfallen.

10. § 15 hat zu lauten:

„§ 15. Das gemäß § 13 Abs. 1 zuständige Fi-
nanzamt hat die Familienbeihilfenkarte entspre-
chend zu berichtigen und zu ergänzen, wenn die
Eintragungen auf der Familienbeihilfenkarte nicht
mehr den Verhältnissen entsprechen. Für eine in
Verlust geratene Familienbeihilfenkarte hat das
Finanzamt eine Ersatzfamilienbeihilfenkarte aus-
zustellen."

11. Im § 25 treten an die Stelle der Worte
„binnen vierzehn Tagen" die Worte „innerhalb
eines Monats".

12. Der Abs. 1 des § 33 hat zu lauten:

„(1) Anspruch auf den ersten Teil der Gebur-
tenbeihilfe (§ 32 Abs. 2) hat die Mutter, wenn sie
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und
im Bundesgebiet einen Wohnsitz hat oder zu den
im § 26 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung,
BGBl. Nr. 194/1961, genannten Personen gehört.
Anspruch auf den ersten Teil der Geburtenbei-
hilfe hat auch eine Mutter, die die österreichische
Staatsbürgerschaft nicht besitzt, wenn sie im Bun-
desgebiet einen Wohnsitz hat und sich unmittel-
bar vor der Geburt ihres Kindes mindestens drei
Jahre ständig im Bundesgebiet aufgehalten hat.
Das Kind selbst hat Anspruch auf den ersten Teil
der Geburtenbeihilfe, wenn die Mutter die in
ihrer Person gelegenen Anspruchsvoraussetzungen
erfüllt hat, jedoch vor der Antragstellung ge-
storben ist, und wenn sich das Kind im Inland
aufhält oder zu den im § 26 Abs. 3 der Bundes-
abgabenordnung genannten Personen gehört."

13. Der Abs. 3 des § 33 hat zu lauten:

„(3) Eine im Abs. 2 lit. a bis d genannte Person
hat nur dann Anspruch auf den zweiten Teil der
Geburtenbeihilfe, wenn sie die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzt und im Bundesgebiet
einen Wohnsitz hat oder zu den im § 26 Abs. 3
der Bundesabgabenordnung genannten Personen
gehört, und wenn das Kind im Zeitpunkt der
Vollendung des ersten Lebensjahres bei ihr haus-
haltszugehörig ist. Die Mutter, die die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft nicht besitzt, hat auch
dann Anspruch auf den zweiten Teil der Ge-
burtenbeihilfe, wenn sie im Bundesgebiet einen
Wohnsitz hat und sich unmittelbar vor der Ge-
burt ihres Kindes mindestens drei Jahre ständig im
Bundesgebiet aufgehalten hat, und wenn das Kind
im Zeitpunkt der Vollendung des ersten Lebens-

jahres bei ihr haushaltszugehörig ist. Das Kind
selbst hat nur dann Anspruch auf den zweiten
Teil der Geburtenbeihilfe, wenn die Mutter die
in ihrer Person gelegenen Anspruchsvorausset-
zungen erfüllt hat, jedoch vor der Antragstellung
gestorben ist, und wenn sich das Kind im Inland
aufhält oder zu den im § 26 Abs. 3 der Bundesab-
gabenordnung genannten Personen gehört; ist die
Mutter vor Vollendung des ersten Lebensjahres
des Kindes gestorben, so müssen die in der Person
der Mutter gelegenen Anspruchsvoraussetzungen
am Todestag erfüllt gewesen sein."

14. Die Abs. 5 bis 7 des § 39 haben zu lauten:

„(5) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen, Sektion B, werden wie folgt auf-
gebracht:

a) Vom Aufkommen an Einkommensteuer
sind jährlich 7 232 Millionen Schilling vor
Abzug der in den Bundesgesetzen BGBl.
Nr. 443/1972 und BGBl. Nr. 207/1966 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 444/1972 vorgesehenen Ertragsanteile
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen
zuzuweisen, wobei die Zuweisung zu
25 v. H. zu Lasten des Aufkommens an
veranlagter Einkommensteuer und zu
75 v. H. zu Lasten des Aufkommens
an Lohnsteuer zu erfolgen hat. Die Zuwei-
sung aus dem Aufkommen an veranlagter
Einkommensteuer hat in Teilbeträgen von
je 452 Millionen Schilling in den. Monaten
März, Juni, September und Dezember zu
erfolgen. Die Zuweisung aus dem Auf-
kommen an Lohnsteuer hat monatlich in
Teilbeträgen von je 452 Millionen Schil-
ling zu erfolgen. Die länderweise Auftei-
lung hat verhältnismäßig dem in den
einzelnen Ländern im vorhergehenden Ka-
lenderjahr erzielten Aufkommen an veran-
lagter Einkommensteuer bzw. an Lohn-
steuer zu entsprechen;

b) durch Anteile am Aufkommen an Einkom-
mensteuer und Körperschaftsteuer gemäß
den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
24. November 1972, BGBl. Nr. 443;

c) durch Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben;

d) durch Beiträge der Länder (Länderbeitrag);
e) durch den Überschuß der Gebarung des

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sek-
tion A.

(6) Die im Abs. 4 und im Abs. 5 lit. c ange-
führten Beiträge sind ausschließliche Bundesab-
gaben im Sinne des § 6 Z. 1 des Finanz-Verfas-
sungsgesetzes 1948.

(7) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familien-
beihilfen sind zweckgebunden für den Aufwand
an den nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen
Leistungen."
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15. Dem § 39 a wird nachstehender Abs. 3 an-
gefügt:

„(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen sind den Trägern der gesetzlichen
Krankenversicherung die Aufwendungen für den
Entbindungsbeitrag (§ 164 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes, § 67 Abs. 6 des Ge-
werblichen Selbständigen-Krankenversicherungs-
gesetzes 1971, § 80 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes) zu ersetzen."

16. Der Abs. 2 des § 40 hat zu lauten:

„(2) Die Mittel des Reservefonds für Familien-
beihilfen sind zur Deckung allfälliger Abgänge
aus der Gebarung des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen bestimmt. Die Mittel des Reserve-
fonds sollen betragsmäßig einem Drittel des Ge-
samtaufwandes des Ausgleichsfonds für Familien-
beihilfen im letztabgelaufenen Jahr entsprechen."

17. Der Abs. 5 des § 41 hat zu lauten:

„(5) Der Beitrag beträgt 5 v. H. der Beitrags-
grundlage."

18. Der Abs. 1 des § 42 hat zu lauten:

„(1) Von der Leistung des Dienstgeberbeitrages
sind befreit:

a) der Bund, die Länder und die Gemeinden
mit Ausnahme der von diesen Gebietskör-
perschaften verwalteten Betriebe, Unterneh-
mungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds;
die Gemeinden jedoch nur dann, wenn ihre
Einwohnerzahl 2000 übersteigt;

b) die gemeinnützigen Krankenanstalten (§16
des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/
1957)."

19. Der Abs. 1 des § 46 hat zu lauten:

„(1) Der Bund mit Ausnahme der von ihm
verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstal-
ten, Stiftungen und Fonds hat den Aufwand an
Familienbeihilfen und an Geburtenbeihilfen für
seine Empfänger von Dienstbezügen sowie von
Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen
Mitteln zu tragen. Der Bund hat ferner den Auf-
wand an Familienbeihilfen aus eigenen Mitteln
zu tragen für die Empfänger von Bezügen aus der
Kriegsopferversorgung, aus der Heeresversorgung
und aus der Opferfürsorge."

Artikel II

(1) Österreichische Staatsbürger, denen im
Jahre 1978 nach den bisher geltenden Bestim-
mungen des Einkommensteuergesetzes 1972 für
ein Kind ein Kinderabsetzbetrag zu gewähren ge-
wesen wäre, erhalten, wenn für dieses Kind keine
Familienbeihilfe (Ausgleichszahlung) gewährt
wird, für jeden Monat des Jahres 1978, in dem
die genannten Voraussetzungen vorliegen, eine
Beihilfe. Die Beihilfe wird nach Ablauf des Ka-

lenderjahres 1978 auf Antrag gewährt. Der An-
trag ist bis 30. Juni 1979 bei dem nach dem
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des An-
tragstellers zuständigen Finanzamt zu stellen. Die
Beihilfe beträgt für jedes Kind und für jeden
Monat 350 S. Die Beihilfe wird für ein Kind nur
einer Person gewährt. § 11 Abs. 1 des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967 ist sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Der Aufwand für die Beihilfe nach Abs. 1
ist vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen,
Sektion B, zu tragen.

Artikel III

(1) Art. I tritt, soweit im folgenden nichts an-
deres bestimmt ist, mit 1. Jänner 1978 in Kraft;
Art. I Z. 12 und 13 ist auf Geburten anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 1977 erfolgt sind.
Art. I Z. 17 ist auf Lohnauszahlungen nach dem
31. Dezember 1977 anzuwenden.

(2) Art. I Z. 14 tritt am 1. Jänner 1978 mit
der Maßgabe in Kraft, daß die nach § 39 Abs. 5
lit. a des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in
der Fassung dieses Bundesgesetzes vorgesehene
Zuweisung aus dem Aufkommen an Lohnsteuer
an den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen erst-
mals im Monat Feber 1978 zu erfolgen hat. Im
Jahre 1978 sind daher dem Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen vom Aufkommen an Lohn-
steuer nur 4 972 Millionen Schilling zuzuweisen.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des
Art. I Z. 8 jedoch der Bundesminister für Justiz
betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Broda

647. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977,
mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz

geändert wird (FMIG-Novelle 1977)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl.
Nr. 312/1971, in der Fassung der Fernmelde-
investitionsgesetz-Novelle 1975 wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Bundesminister für Verkehr wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen

1. in den Jahren 1964 bis 1977 zur Erweiterung
und Erneuerung des österreichischen Fern-
sprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib-
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und Funknetzes sowie zur Beschaffung von
Kraftfahrzeugen, Meßgeräten und Werkzeu-
gen, zur Durchführung allgemeiner Hoch-
bauvorhaben für den Fernmeldedienst und
zur Errichtung kombinierter Post- und
Fernmeldebauten bei den hiefür in Frage
kommenden Unternehmungen Bestellungen
im Höchstausmaß von 32 238 Mill. S zu
vergeben;

2. in den Jahren 1978 bis 1980 zur Durch-
führung der in Z. 1 genannten Vorhaben
bei den hiefür in Frage kommenden Unter-
nehmungen Bestellungen im Höchstausmaß
von 21 862 Mill. S zu vergeben."

2. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Zur Begleichung der von den Unter-
nehmungen vorgelegten Rechnungen sind jene
Mehreinnahmen an Fernsprechgebühren zu ver-
wenden, die

in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag
von 1 680 Mill. S,

in den Jahren 1968 bis 1971 über den Betrag
von 2000 Mill. S,

im Jahre 1972 über den Betrag von 2500
Mill. S,

im Jahre 1973 über den Betrag von 2700
Mill. S,

im Jahre 1974 über den Betrag von 3000
Mill. S,

im Jahre 1975 über den Betrag von 3300
Mill. S,

in den Jahren 1976 und 1977 über den Betrag
hinaus anfallen, der einem Satz von 47,5 v.
H. der jährlichen Gesamteinnahmen an
Fernsprechgebühren entspricht, und ab dem
Jahre 1978 über den Betrag hinaus anfallen,
der einem Satz von 55 v. H. der jährlichen
Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren
entspricht.

Zu diesem Zweck ist in Höhe dieser Mehrein-
nahmen — die in den Bundesvoranschlägen bei
Kapitel 78 getrennt zu veranschlagen sind —
ein gleichhoher zweckgebundener Ausgabenansatz
bei Kapitel 78 vorzusehen.

(2) Soweit die Mehreinnahmen gemäß Abs. 1
zur Begleichung der von den Unternehmungen
vorgelegten Rechnungen nicht ausreichen, ist die
Bedeckung nach Maßgabe sonstiger Finanzie-
rungsmöglichkeiten sicherzustellen."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen be-
traut.

Kirchschläger
Kreisky Lausecker Androsch

648. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977,
mit dem sozialversicherungsrechtliche Be-
stimmungen geändert werden (Sozialversi-

cherungs-Änderungsgesetz 1977)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/1957,
BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, BGBl.
Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 290/
1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960,
BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. Nr. 13/1962, BGBl.
Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl. Nr. 253/
1963, BGBl. Nr. 320/1963, BGBl. Nr. 301/1964,
BGBl. Nr. 81/1965, BGBl. Nr. 96/1965, BGBl.
Nr. 220/1965, BGBl. Nr. 309/1965, BGBl. Nr. 168/
1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBl. Nr. 201/1967,
BGBl. Nr. 6/1968, BGBl. Nr. 282/1968, BGBL
Nr. 17/1969, BGBl. Nr. 446/1969, BGBl. Nr. 385/
1970, BGBl. Nr. 373/1971, BGBl. Nr. 473/1971,
BGBl. Nr. 162/1972, BGBl. Nr. 31/1973, BGBl.
Nr. 23/1974, BGBl. Nr. 775/1974 und BGBl.
Nr. 704/1976 wird geändert wie folgt:

1. Im § 45 Abs. 1 lit. a ist der Ausdruck „von
zwei Dritteln" durch den Ausdruck „von drei
Vierteln" zu ersetzen.

2. Nach § 51 ist ein § 51 a mit folgendem Wort-
laut einzufügen:

„Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung

§ 51 a. (1) Für in der Pensionsversicherung
pflichtversicherte Personen ist für den Aus-
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger ein
Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung im
Ausmaß von 2 v. H. der allgemeinen Beitrags-
grundlage zu leisten. Von diesem Zusatzbeitrag
entfallen

1. auf den Versicherten 0,5 v. H.
2. auf dessen Dienstgeber 1,5 v. H.

der allgemeinen Beitragsgrundlage.

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung
in der Pensionsversicherung geltenden Rechts-
vorschriften sind, sofern nichts anderes be-
stimmt wird, auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1
anzuwenden."

3. Dem § 54 ist als Abs. 5 anzufügen:
„(5) Der Zusatzbeitrag nach § 51 a ist unter

Bedachtnahme auf Abs. 1, 2 und 4 auch von den
Sonderzahlungen zu leisten."

4. Nach § 63 ist ein § 63 a mit folgendem
Wortlaut einzufügen:

„Abfuhr der Zusatzbeiträge an den Aus-
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger

§ 63 a. Die Träger der Kranken- und Pen-
sionsversicherung haben die in einem Kalender-
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monat bei ihnen eingezahlten Zusatzbeiträge in
der Pensionsversicherung bis zum 20. des fol-
genden Kalendermonates an den Ausgleichs-
fonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447 g)
abzuführen. Auf die Abfuhr dieser Zusatzbei-
träge ist im übrigen § 63 entsprechend anzu-
wenden."

5. § 77 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Für Weiter- und Selbstversicherte beträgt der
Beitragssatz in der Pensionsversicherung der
Arbeiter und Angestellten 18,5 v. H., in der
knappschaftlichen Pensionsversicherung 24,0 v. H.
der Beitragsgrundlage."

6. Im 82 Abs. 1 ist nach dem ersten Satz
folgender Satz einzufügen:

„Für die Einhebung der Zusatzbeiträge fällt
keine Vergütung an."

7. Im §.136 Abs. 3 erster und zweiter Satz
ist der Betrag von „6 S" durch den Betrag von
„15 S" zu ersetzen.

8. § 293 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 2

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 332 S
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis
zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht er-
reicht.

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt-
satzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1979, die
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem An-
passungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge."

9. Im § 447 a Abs. 3 ist der Betrag von 80 Millio-
nen Schilling durch den Betrag von 100 Millionen
Schilling zu ersetzen.

10. Nach § 447 e sind ein § 447 f und § 447 g
mit folgendem Wortlaut einzufügen:

„Überweisung an den Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger

§ 447 f. (1) Die Träger der Krankenversiche-
rung, soweit sie zur Durchführung der Kran-
kenversicherung nach diesem Bundesgesetz ge-
mäß § 26 sachlich zuständig sind, haben zusam-
men für jedes Geschäftsjahr 3,75 v. H. der Summe
ihrer Erträge an Beiträgen zur Krankenversiche-
rung an den beim Hauptverband errichteten
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger
zu überweisen. Als Beiträge zur Krankenver-
sicherung gelten hiebei ausschließlich:

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbs-
tätige,

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte,

3. die Beiträge für Arbeitslose.

(2) Der auf den einzelnen Krankenversiche-
rungsträger entfallende Anteil bei der Aufbrin-
gung des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages
wird durch einen Schlüssel bestimmt, den der
Hauptverband für jedes Geschäftsjahr festzu-
setzen hat; dieser Schlüssel hat dem Verhältnis
der nach Abs. 3 ermittelten Summen der Bei-
tragsgrundlagen zu entsprechen.

(3) Für jeden Krankenversicherungsträger sind
auf Grund der Lohnstufeneinreihung im Jänner
und Juli eines jeden Jahres (§ 108 a Abs. 2)
jene Teile der Beitragsgrundlagen zu ermitteln,
die über dem Tageswert der Lohnstufe liegen,
in die der Betrag von zwei Dritteln des nach
§ 108 b Abs. 2 ermittelten Meßbetrages fällt.
Die Summe der so ermittelten Beitragsgrund-
lagen ist dem Schlüssel nach Abs. 2 zugrunde
zu legen.

(4) Die einzelnen im Abs. 1 bezeichneten
Träger der Krankenversicherung haben zum
Ende eines jeden Kalendervierteljahres zunächst
vorschußweise Zahlungen an den Ausgleichs-
fonds der Krankenversicherungsträger zu leisten.
Die Höhe der vorschußweisen Zahlungen richtet
sich nach einem vom Hauptverband mittels der
Berechnungsmethode nach Abs. 3 unter Berück-
sichtigung der voraussichtlichen Beitragsein-
nahmen dieses Geschäftsjahres festgesetzten vor-
läufigen Schlüssel. Der Ausgleich ist nach Maß-
gabe des Schlüssels nach Abs. 2 bis Ende April
des folgenden Geschäftsjahres vorzunehmen.

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt
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der Bauern und die Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter haben für jedes Geschäftsjahr
3,75 v. H. ihrer Erträge an Beiträgen zur Kran-
kenversicherung an den Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger zu überweisen und
zum Ende eines jeden Kalendervierteljahres zu
bevorschussen. Als Beiträge zur Krankenver-
sicherung gelten hiebei ausschließlich:

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbs-
tätige,

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte.

In der Bauern-Krankenversicherung zählt zu den
Versicherungsbeiträgen auch der Beitrag des
Bundes.

(6) Die Bestimmungen des Abs. 5 gelten auch
für die Versicherungsanstalt der Österreichischen
Eisenbahnen mit der Maßgabe, daß nur die
Erträge an Beiträgen zur Krankenversicherung
der Beamten der Österreichischen Bundesbahnen
und der ihnen gleichgestellten Personen zugrunde
zu legen sind.

(7) Für die Überweisung ist § 63 Abs. 2 bis 4
entsprechend anzuwenden. Die Überweisungen
sind durch Einlagen im Sinne des § 446 Abs. 1
Z. 4 zinsbringend anzulegen und getrennt vom
sonstigen Vermögen des Fonds zu verwalten. Die
Verwendung dieses Sondervermögens bleibt der
Neuregelung der Beteiligung der sozialen Kran-
kenversicherung an der Finanzierung der Kran-
kenanstalten vorbehalten. Aus dem Sonderver-
mögen ist auch jeweils der Ausgleich gemäß
Abs. 4 letzter Satz vorzunehmen.

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs-
träger

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Aus-
gleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz zu errichten. Das Ver-
mögen dieses Fonds ist getrennt vom sonstigen
Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten.
Für jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß zu
erstellen, der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung
und einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres
bestehen muß. Weiters ist zum Abschluß eines
jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verfassen
und mit dem Rechnungsabschluß dem Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung vorzulegen.

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden
aufgebracht durch:

a) die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 51 a);
b) Überweisungen nach Abs. 3;
c) sonstige Einnahmen.

(3) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die
den Pensionsversicherungsträgern aus der An-
rechnung der Ersatzzeiten des Bezuges einer
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung
wegen Arbeitslosigkeit erwachsen, ist an den

Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln der
Arbeitslosenversicherung ein Betrag in der Höhe
von 7,5 v. H. der Arbeitslosenversicherungs-
beiträge (§ 61 AlVG 1958) zu überweisen.

(4) Der Hauptverband hat die Erträge eines
Geschäftsjahres (Abs. 2) an die Träger der Pen-
sionsversicherung nach Abs. 1 nach einem Schlüs-
sel zu überweisen. Für die Geschäftsjahre 1978,
1979 und 1980 gilt als Aufteilungsschlüssel:

(5) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines
jeden Kalendermonates die Überweisungen nach
Abs. 4 nach dem Aufteilungsschlüssel des in
Betracht kommenden Geschäftsjahres zu bevor-
schussen; hiebei sind alle bei ihm jeweils einge-
langten Beträge an die Träger der Pensionsver-
sicherung nach Abs. 1 so rechtzeitig zu über-
weisen, daß die Vorschüsse für die Pensions-
zahlung des folgenden Kalendermonates zur
Verfügung stehen.

(6) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages
nach § 80 gelten die Überweisungen nach Abs. 4
als Erträge.

(7) Der Aufteilungsschlüssel nach Abs. 4
ist jährlich, erstmals für das Geschäftsjahr 1981,
durch Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung festzusetzen. Bei der Fest-
setzung des Aufteilungsschlüssels ist auf das
Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den
Erträgen (ohne Überweisungen nach Abs. 4)
des zweitvorangegangenen Geschäftsjahres bei
den einzelnen Pensionsversicherungsträgern Be-
dacht zu nehmen. Hiebei sind die Bestimmungen
des § 80 Abs. 1 zweiter Satz entsprechend anzu-
wenden."

Artikel II

Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1957, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 157/1958,
BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 291/1959, BGBl.
Nr. 169/1960, BGBl. Nr. 295/1960, BGBl. Nr.
14/1962, BGBl. Nr. 324/1962, BGBl. Nr. 86/1963,
BGBl. Nr. 185/1963, BGBl. Nr. 254/1963, BGBl.
Nr. 321/1963, BGBl. Nr. 302/1964, BGBl.
Nr. 82/1965, BGBl. Nr. 96/1965, BGBl. Nr. 222/
1965, BGBl. Nr. 310/1965, BGBl. Nr. 169/1966,
BGBl. Nr. 68/1967, BGBl. Nr. 7/1968, BGBl.
Nr. 447/1969, BGBl. Nr. 386/1970, BGBl.
Nr. 288/1971, BGBl. Nr. 32/1973, BGBl. Nr. 24/
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1974, BGBl. Nr. 776/1974 und BGBl. Nr. 705/
1976 wird geändert wie folgt:

1. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die in der Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten haben
ab 1. Jänner 1978 für die Dauer der Versicherung
als Beitrag 10,5 v. H. der Beitragsgrundlage zu
leisten. Zahlungen, die von einer Einrichtung
zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer
Vereinbarung mit dem Versicherungsträger ge-
leistet werden, sind auf den Beitrag anzurechnen."

2. § 90 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 2

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 332 S
für jedes Kind (§ 70), dessen Nettoeinkommen
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis
zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht er-
reicht.

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt-
satzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1979, die
unter Bedachtnahme auf § 32 f mit dem Anpas-
sungsfaktor (§ 32 a) vervielfachten Beträge."

Artikel III

Das Gewerbliche Selbständigen-Krankenver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 287/1971, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 36/1973,
BGBl. Nr. 172/1973, BGBl. Nr. 26/1974, BGBl.
Nr. 779/1974 und BGBl. Nr. 706/1976 wird ge-
ändert wie folgt:

Im § 57 Abs. 3 erster und zweiter Satz ist der
Betrag von „6 S" durch den Betrag von „15 S"
zu ersetzen.

Artikel IV

Das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 28/1970, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 389/1970, BGBl. Nr. 33/1973, BGBl.
Nr. 25/1974, BGBl. Nr. 777/1974 und BGBl.
Nr. 709/1976 wird geändert wie folgt:

1. § 12 a Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die in der Pensionsversicherung Pflicht-
versicherten haben, sofern sich nicht aus Abs. 2
etwas anderes ergibt, ab 1. Jänner 1978 für die
Dauer der Versicherung als Beitrag 10 v. H. der
Beitragsgrundlage zu leisten."

2. § 86 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 332 S
für jedes Kind (§ 66), dessen Nettoeinkommen
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis
zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht
erreicht.

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt-
satzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner
eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jänner 1979,
die unter Bedachtnahme auf § 26 mit dem An-
passungsfaktor (§ 24) vervielfachten Beträge."

Artikel V

Das Bauern-Krankenversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 219/1965, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 256/1967, BGBl. Nr. 19/1969, BGBl.
Nr. 449/1969, BGBl. Nr. 387/1970, BGBl.
Nr. 474/1971, BGBl. Nr. 34/1973, BGBl. Nr. 97/
1974, BGBl. Nr. 778/1974 und BGBl. Nr. 710/
1976 wird geändert wie folgt:
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1. § 17 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:

2. Im § 52 Abs. 3 erster und zweiter Satz ist
der Betrag von „6 S" durch den Betrag von
„15 S" zu ersetzen.

Artikel VI

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, BGBl.
Nr. 24/1969, BGBl. Nr. 338/1970, BGBl. Nr. 35/
1973, BGBl. Nr. 780/1974 und BGBl. Nr. 707/
1976 wird geändert wie folgt:

Im § 64 Abs. 3 ist der Betrag von „6 S" durch
den Betrag von „15 S" zu ersetzen.

Artikel VI a

Die 32. Novelle zum Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 704/1976, wird wie
folgt geändert:

Art. VII Abs. 9 hat zu lauten:

„(9) Beiträge, die nach dem 31. Dezember 1977
entrichtet werden, erhöhen sich in jedem Kalen-
derjahr um 8,5 v. H. Dies gilt nicht für Beiträge,
deren Entrichtung erfolgt:

a) innerhalb von drei Monaten nach Rechts-
kraft des Bewilligungsbescheides oder

b) innerhalb von drei Monaten nach Rechts-
kraft eines Bescheides über einen Antrag
auf Herabsetzung der Beiträge nach Abs. 10,
sofern dieser Antrag innerhalb von drei
Monaten nach Rechtskraft des Bewilligungs-
bescheides gestellt wurde. In allen diesen
Fällen sind die Beiträge in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung maßgebenden
Höhe zu entrichten."

Artikel VH

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958,
BGBl. Nr. 199, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 92/1959, BGBl. Nr. 88/1960,
BGBl. Nr. 242/1960, BGBl. Nr. 119/1961,
BGBl. Nr. 17/1962, BGBl. Nr. 323/1962, BGBl.
Nr. 84/1963, BGBl. Nr. 198/1963, BGBl. Nr. 35/
1964, BGBl. Nr. 335/1965, BGBl. Nr. 261/1967,
BGBl. Nr. 9/1968, BGBl. Nr. 30/1969, BGBl.
Nr. 3/1971, BGBl. Nr. 31/1973 (Art. XIII der
29. ASVG-Novelle), BGBl. Nr. 124/1973, BGBl.
Nr. 642/1973 (Art. III des Sonderunterstützungs-
gesetzes), BGBl. Nr. 23/1974 (Art. IV der
30. ASVG-Novelle), BGBl. Nr. 179/1974 und
BGBl. Nr. 289/1976 wird wie folgt geändert:

1. a) Im § 60 Abs. 1 lit. c hat das Wort „und"
zu entfallen.

b) Dem § 60 Abs. 1 lit. d ist das Wort „und"
anzufügen.

c) Dem § 60 Abs. 1 ist als lit. e einzufügen:
„e) des § 447 g Abs. 3 des Allgemeinen

Sozialversicherungsgesetzes in der gel-
tenden Fassung."

2. Im § 61 Abs. 1 und 2 ist der Ausdruck
„2 v. H." durch den Ausdruck „2,1 v. H."
zu ersetzen.

Artikel VIII

(1) Abweichend von den Bestimmungen des
§ 80 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, des § 27 Abs. 2 des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw.
des § 19 Abs. 2 des Bauern-Pensionsversicherungs-
gesetzes leistet der Bund in den in Betracht kom-
menden Pensionsversicherungen für die Geschäfts-
jahre 1978, 1979 und 1980 einen Beitrag in der
Höhe des Betrages, um den 100,5 v. H. der Auf-
wendungen die Erträge übersteigen.

(2) Die auf Grund der Bestimmungen des
Art. I Z. 8, Art. II Z. 2 und Art. IV Z. 2 gebüh-
rende Ausgleichszulage ist von Amts wegen fest-
zustellen.

(3) Die Träger der Pensionsversicherung haben
Zuführungen an die Liquiditätsreserve nach
§ 444 a Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes, nach § 178 a Abs. 2 des Gewerb-
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsge-
setzes und nach § 166 a Abs. 2 des Bauern-Kranken-
versicherungsgesetzes für die Jahre, für die Abs. 1
bei ihnen zur Anwendung gelangt, nicht vorzu-
nehmen.

(4) Bei den für die Jahre 1981 und 1982 gemäß
§ 447 g Abs. 7 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 10
zu erlassenden Verordnungen ist der Finanzaus-
gleich gemäß Art. VIII der 32. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 704/1976, außer Betracht zu lassen.
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Artikel IX

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich des
Art. I Z. 1 bis 3 und 6 mit Beginn des Beitrags-
zeitraumes Jänner 1978, im übrigen am 1. Jän-
ner 1978 in Kraft.

Artikel X

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist betraut:

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 447 a
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 9 sowie
des Art. VIII Abs. 1 der Bundesminister
für soziale Verwaltung im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen;

b) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
der Bundesminister für soziale Verwaltung.

Kirchschläger
Kreisky Weißenberg Androsch


